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J-, Bandes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

XII l7.

(NI·«1oc-) Handels- nnd Zollvertrag zwischendem Zollvereine einerseits und Oesterreich
andererseits Vom 9. März 1868.

SeineMajestätder König von Preußen, im Namen des NorddeutschenBundes
und der zu diesem Bunde nicht gehörendenMitglieder des Deutschen Zoll- und

Handelsvereins,nämlich: der Krone Bayern, der Krone Wiirttemberg, des Groß-
herzogthumsBaden und des GroßherzogthumsHessen, für dessensüdlichdes Main
belegenenTheile, sowie in Vertretung des Ihrem Zoll- und Steuersysteme an-

gefchlossenenGroßherzogthumsLuxemburg, einerseits,
und

.

Seine Kaiser-lichKöniglicheApostolischeMajestät,zugleich in Vertretung des souve-
rainen FürstenthumsLiechtenstein,andererseits,
von dem Wunschegeleitet, den Handel und Verkehr»zwischenden beiderseitigenGe-
bieten durchausgedehuteZollbefreinngenund Zollermaßigrmgen,durchvereinfachteund

gleichförmigeZollbehandlung und durch erleichterte Benutzungaller Verkehrs-An-
stalten in umfassenderWeise zu fördern, und in der Absicht,Ihre Zolleinnahmen
zu sichern,haben über die Abänderungund Erweiterung des Handels- und Zoll-
Vertrages vom 11. April 1865. Unterhandlungeneröffnenlassen und zu diesem
Zweckezu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der König von Preußen:
den Kanzler des NorddeutschenBundes, AllerhöchstihrenPräsidentendes

Staatsministeriums und Minister der auswärtigenAngelegenheiten,
Otto Eduard Leopold Grafen v. Bismarck-Schönhausen,

den Präsidentendes BundeskanzleriAmtes,AllerhöchstihrenWirklichen
GeheimenRath, Martin Friedrich Rudolph Delbrück,

AllekhöchstihrenMinisterial-Direktor Alexander Max v. Philipsborn,
ferner den von Seiner Majestät dem Könige von Bayern bezeichneten
KöniglichBayerischenStaatsrath Wilhelm v. Weber und König-
lich BayerischenObersZollsAssessorMax Joseph Eggensberger,

Bandes-Gesetzen1868. se und

Ausgegebenzu Berlin den 8. Juni 1868.
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nnd den von Seiner Majestätdem Königevon SachsenbezeichnetenKönig-
lich SächsischenGeheimenFinanzrath Julius Hans v. Thümmel;

und

Seine Kaiserlich Königliche Apostolische Majestät:

AllerhöchstihrenWirklichen Kämmerer«,außerordentlichenGesandten und

bevollmächtigten«OJiinister",Felix Grafenv. Wimpffen,
und

AllerhöchstihrenSektionsiChefSisinio v. Pretis-Cagnodo,

welche,nach geschehenerMittheilung und gegenseitigerAnerkennungihrer Vollmachten,
den folgendenHandels- und Zollvertrag vereinbart und abgeschlossenhaben.

Artikel 1.

Die vertragendenTheile verpflichtensich,
den gegenseitigenVerkehr zwischen

ihren Landen durch keinerlei Einfuhr-, Ausfahr- oder Durchwhrverbote zu hemmen.

Ausnahmenhiervon dürfen nur statt finden:

a. bei Taback,Salz und Schießpulver;

b. aus Gesundheits- Polizei-Rücksichten-
c. in Beziehungauf Kriegsbedürfnisseunter außerordentlichenUmständen

Artikel 2.

Hinsichtlichdes Betrages, der Sicherung und der Erhebung der Eingangs-
Und Ausgangs-Abgaben, sowie hinsichtlichder Durchfuhrdürfen von keinem der

beiden vertragenden Theile dritte Staaten günstigerals der andere vertragende
Theil behandelt werden. Jede dritten Staaten m diesen Beziehungeneingeräumte
Begünstigungist daher ohne Gegenleistungdem anderen vertragenden Theile gleich-
zeitig einzuräumen.

Ausgenommen hiervon sind nur diejenigenBegünstigungen,welche die mit

einem der vertragendeuTheile jetzt oder künfttgzollvereinteuStaaten genießen, so-
wie solcheBegünstigungen,welche anderen Staaten durch bestehendeVerträge zu-

gestanden sind und ausdrücklichvon der Anwendungobiger Bestimmungausgeschlos-
sen werden. Diese Begünstigungenkönnendenselben Staaten für die nämlichen

Geggnstände
in nicht höheremMaaße auch nach Ablauf dieser Verträgezugestanden

wer en.

Artikel 3.

Die katmgenden Theile Wollen gegenseitigeVerkehrs -Erle-ichterungen auf
Grundlage des freien Eingangs roher Natur-Erzeugnisseund des gegen ermäßigte

—

Zoll-
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ZollsätzezU gestattenden Eingangs gewerblicherErzeugnisse ihrer Länder ein-
treten lassen.

Demgemäßsind sie übereingekommen,daß bei der Einfuhr aus dem freien
Verkehr ·Mi Gebiete des einen in das Gebiet des andern Theils in den Staaten der

Un»OesterreichischenMonarchievon den in der Anlage A. und im Zollvereine von den

-FU derAnlage B. bezeichnetenWaaren keine, beziehungsweisekeine höheren,als die
m dIeseUAnlagen bestimmtenEingangs-Abgaben erhoben werden sollen.

Sollte einer der vertrag-enden Theile es nöthigfinden, auf einen, in diesen
AnlagenVerzelchnetenGegenstand einheimischer Erzeugung oder Fabrikationeine
neue innere Steueroder einen Zuschlag zu. der inneren Steuer zu legen, so soll .

der glelchaxtigeausländischeGegenstandsofort mit einer gleichenoder entsprechenden
Abgabe bei der Einfuhr belegt werden können;

Artikel 4.

I. Die aus dem Gebiete des einen vertragendenTheils in das Gebiet des
andern übergehendenWaaren sollen beiderseits von allen AusgangsiAbgaben
frei sein.

Ausgenommenvon dieser Bestimmung sind nur die nachstehendausgeführten
Waaren,von denen die unten verzeichneten·Ausgangs-Abgabenerhoben werden

dutfemnämlich:
im Zollvereim

VVU Lumpenund andern Abfällenzur Papier-Fabrikation und zwar:

a. nicht von reiner Seide , auch zu Halbzeug vermählen,Makulatur und Papier-
spänen133Thaler (2 Fl. 55 XV. füdd W«) Vom Zoll-Zentner,

b. altem Tauwerk, alten-Fischernetz«enund Stricken, getheert oder nicht getheert,
Z Thaler (35 Xr. südd.-"Wh) vom Zoll-Zentner,

in den Staaten Seiner Kaiser-lichKöniglichenApostblischenMajestätt
a. von den unter Pos. 6. a. Nr. 1. der AnlageA. genanntenFellen und Häuten

2 Fl. 50 Xr. ö. W; vorn Zoll-Zentner,
b- von den unter Pos. 49. b. der AnlageA. genanntenLumpen (55adern)und

anderen Abfällenzur Papier-Fabrikation 2 Fl: ö. W. vom Zoll-Zentner

JU jedem der vertragenden Staaten sollen die bei der Augfuhrigewisser
ErzeugnissebewilligtenAusfuhriVergütungennur die Zölle oder inneren-Steuern er-

verfertigt worden, erhoben sind. Eine darüber hinausgehende«AustHrWrämie
sollen sie nicht enthalten.

Ueber AendeVUUgeUdes Betrages dieserVergütungenoder des Verhältnisses

TFsikbeUzU dem Zolle oder zu den innern Steuern wird gegenseitigeMittheilung
o gen.

se« Art.
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Artikel 5.

Von Waaren, welche durch das Gebiet eines der vertragendenTheile aus-
oder nach dem Gebiete des andern Theiles durchgeführtwerden , dürfenDurch-
gangsabgaben nicht erhoben werden.

Diese Verabredungfindet sowohl auf· die nach erfolgter Umladung oder

Lagerung, als auf die unmittelbar durchgeführtenWaaren Anwendung

Artikel 6.

Zur weiteren Erleichterungdes gegenseitigenVerkehrs wird beiderseits Be-

freiung von Eingangs-und AusgangsiAbgabenzugestanden:

a) für Waaren (mit Ausnahme von Verzehrungs-Gegenständen),welche aus dem

freien Verkehr im Gebiete des einen der vertragenden Theile in das Gebiet
des andern auf Märkte oder Messen gebrachtoder auf ungewissenVerkauf
außer dem Meß- und Marktverkehrversendet, in dem«Gebiete des andern

Theils aber nicht in den freien Verkehr gesetzt-.sondern Unter Kontrole der

Zollbehördein öffentlichenNiederlagen (Packhöfen,Hallämtern u. s. w.)
gelagert, sowie für Muster, welchevon Handelsreisendeneingebrachtwerden,
alle diese Gegenstände, wenn sie binnen einer im Voraus zu bestimmenden
Frist unverkauft zurückgeführtwerdenj

b) für Vieh, welches auf Märkte in das Gebiet des andernvertragenden
Theils gebracht und unverkauft von dort zurückgeführtwird;

c) für Glocken und Lettern zum Umgießen,Stroh zum Flcchten, Wachszum
Bleichen,Seidenabfällezum Hecheln(Kämmeln);

d) für Gewebe und Garne zum Waschen,BlfichetyFärben,Walten,Appretiren,
Bedrucken und Sticken, Garne zum Strlcken, Gespinnste(einschließlichder

erforderlichenZuthaten) zur Herstellung von Spitzen und Posamentierwaaren,
Häute und Felle zur Leder- und Pelzwerkbereitung,Garne in gescheerten
(auchgeschlichteten)Ketten nebst dem erforderlichenSchußgarnzur Herstellung
von Geweben,tfsowiefür Gegenständezum Lackiren,Poliren und Bemalenj

e) für sonstigezur Reparatur, Bearbeitungoder Veredelnng bestimmte,in das
Gebiet des andern vertragendenTheils gebrachte und nach Erreichungjenes
Zweckes,unter-Beobachtung der deshalbgetroffenenbesonderen Vorschriften,

-

szurückgeführteGegenstände,wenn die wesentlicheBeschaffenheitund die

Benennungderselbenunverändert bleibt;
und zwar in dem Falle unter c. unter Festhaltungder Gewichtsmenge,in den

FällenUnter a. , b., d. und e., sofernM Jdentitätder aus« und wiedereingeführten
GegenständeaußerZweifel-ist

»

Art.
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Artikel 7.

Hinsichtlichder zollamtlichenBehandlung von Waaren, die dem Begleitscheius
Verfahren Unterliegen-wird eine Verkehrserleichterungdadurch gegenseitiggewährt,
daß beim unmittelbaren Uebergangesolcher Waaren aus dem Gebiete des einen der

katkagendenTheile in das Gebiet des andern die Verschluß-Abnahme,dieAnlage
eines anderweiten Verschlussesund die Auspackung der Waaren unterbleibt,sofernden dieserhalb vereinbarten Erfordernissengenügtist. Ueberhauptsoll die Abferti-
sung Möglichstbeschleunigtwerden.

Artikel 8.

» ·

Die vertragendenTheile werden auch ferner darauf bedachtsein, ihre gegen-
uberliegendenGrenzzollämter,wo es die Verhältnissegestatten, je an einen Ort zu
Verlegen-so daß die Amtshandlungenbei dem Uebertritte der Waaren aus emem

Zollgebietin das andere gleichzeitigstatt finden können.

Artikel 9.

Innere Abgaben, welche in dem einen der vertragenden Theile, sei es für
Rechnungdes Staates oder für Rechnung von Kommunen und Korporationen, auf
der Hervorbringung,der Zubereitung oder dem Verbrauch eines Erzeugnissesruhen,
dürfenErzeugnissedes andern Theils unter keinem Vorwand höheroder in lästigerer
Weisetreffen, als die gleichnamigenErzeugnissedes eigenenLandes. -

Artikel 10.

Die VertragendenTheile verpflichtensich, auch ferner zur Verhütungund Be-

stFCfUUgdes Schleichhandelsnach oder aus ihren Gebieten durch angemesseneMittel

Ukltzuwirkenund die zu diesemZweck erlassenenStrafgesetze aufrecht zu erhalten,
dIe Rechtshülfezu gewähren,den Aufsichtsbeamtendes andern Staates die Ver-
folgungder«Kontravenienten in ihr Gebiet zu gestatten nnd denselbendurch Steuer-,

- Zoll« Und Polizeibeamte,sowie durch die Ortsvorständealle erforderlicheAuskunft
und Beihülfezu Theil werden zu lassen.

Das NachMaßgabedieser allgemeinenBestimmungenabgeschlosseneZollkartel
enthältdie AnlageC.

FürGrenzgewässerund für solcheGrenzstrecken,wo die Gebiete der vertragen-
dejiTheile mit fremden Staaten zusammentreffen, werden die zur gegenseitigenUnter-
stutzungbeimUeberwachungsdiensteverabredeten Maaßregelnaufrechterhalten.

Art.
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Artikel 11·.

Stapel- und Umschlagsrechtesind in dem Gebiete der vertragenden Theile
unzulässig,und es darf, vorbehaltlichschiffahrts- und gesundheitspolizeilicher,sowie
der zur Sicherung der AbgabenerforderlichenVorschriften, kein Waarenführerge-

zwlungenwerden, an einem bestimmtenOrte anzuhalten, aus-, ein« oder Um-

zu aden.

Artikel 12.

Die vertragendenTheile werden die Seeschiffedes anderen Theiles und deren

Ladungen unter denselbenBedingungen undi. gegen dieselbenAbgaben wie die eigenen
Seeschiffezulassen Dieses gilt auch für die Küstenschiffahrt.

Die Staatsangehörigkeitder Schiffe jedes·der vertragenden Staaten ist nach
der Gesetzgebungiihrer Heimath zu beurtheilen.

Zur Nachweisungüber die. Ladungssähigkeitder Schiffe des einen Staates sollen
die nach der Gesetzgebungihrer Heimath gültigenMeßbriefe,vorbehaltlich der Re-

duktion der Schiffsmaaße,bei Feststellungvon Schiffahrtsi und Hafen-Abgabenim

andern Staate genügen.

Artikel 13.

Von Schiffen des« einen der vertragenden Theile, welche in Unglücks-oder

Nothsällenin die Seehäfen des ander-n einlaufen, sollen, wenn nichtder Aufenthalt
unnöthigverlängertoder zum Handelsverkehrebenutzt wird, Schiffahrts· oder Hafen-
Abgaben nicht erhoben werden.

Von Havariei und Strandgütern, welchein das Schiff eines der vertragenden
Theile verladen waren, soll von dem andern, unter Vorbehaltdes etwaigenBerge-
lohns, eine Abgabe nur dann erhoben werden, wenn dieselben in den Verbrauch
übergehen.

Artikel 14.

Zur Befahrung aller natürlichenund künstlichenWasserstraßenin den Ge-

bieten der vertragenden Theile sollen SchlsssführerUnd Fahrzeuge, welche einem

derselben angehören,unter denselbenBedingungenund—gegen dieselbenAbgaben von

oder-. Ladungxzugelassenwerden , wie Schiffsführerund Fahrzeugedes eigenen
aa es.

Artikel 1·5.

Die Benutzungder Chausseenund sonstigenStraßen, Kanäle, Schleiåsemäh-
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. Fähren,Brückenund Brückenöffnungen,der Häer und Landungsplätze,der Bezeich-
nung nnd Beleuchtungdes Fahrwassers,des Lootsenwesens,der-Krahne-und Wange·
anstalten, der Niederlagen, der Anstalten zur Rettung und Bergtmg von ""Schtffsgükem-
und dergleichenmehr, insoweit die Anlagen oder Anstalten für den öffentlichen
Vtkkchxbestimmtsind- soll, gleichvielob dieselben vom Staate oder von Privat-
berechtigtenverwaltet werden , den Angehörigendes andern vertragenden Theils
unter gleichenBedingungenund gegen gleicheGebühren,wie den Angehörigendes

eigene-n Staates, gestattet werden.

Gebührendürfen, vorbehaltlich der beim Seebeleuchtungskund Seelpkaew
wesen zulassigenabweichendenBestimmungen,nur bei wirklicherBenutzungsolcher
Anlagen-oderAnstaltenerhoben werden.

Dieselben dürfen die Unterhaltungskostensammt den landesüblichenZinsen
des Anlagekapitalsnicht übersteigen.

Wegegelderfür beladenes Fuhrwerk sollen aus Straßen, welche unmittelbar
oder mittelbar zur Verbindung der vertragenden Theile unter sich oder mit dem

Auslandediene-n,da , wo dieselben den Satz von einem Silbergroschen (5-Xr. ö. W.)
fur ein Zugthier und eine geographischeMeile erreichenoder übersteigen,höchstens
zu den jetzt geltendenBeträgen und da, wo sie jenen Satz nicht erreichen, höchstens
zu diesem letzteren erhoben werdens. Wegegelder für einen die Landesgrenzeüber-
schreitenden Verkehr dürfen auf den erwähnten Straßen nach Verhältniß der

Fttgckhenlängennichthöhersein, als für den auf das eigeneStaatsgebiet beschränkten,
er e r. .

Eisenbahn-Rgelten diese, sondsz die siU del-I Und

enthaltenenBestimmungen

Artikel 16.

Auf Eisenbahnen sollen in Beziehungauf Zeit, Art und Preise der Beför-
derungendie Angehörigendes andern Theils und deren Güter nicht ungünstiger,
als die eigenenAngehörigenund deren Güter behandelt werden.

Für Durchfuhren nach oder aus dem Gebiete des andern Theils soll kein
Staat höhereals diejenigenEisenbahnfrachtsätzeerheben lassen, welchen auf dersel-
beklEisenbahndie in dem eigenen Gebiete auf- oder abgeladenenGüter verhältnißi
Maßlgunterliegen.

Artikel 17.

DiedertragendenTheile werden dahin wirken, daß die Waarenbeförderung
auf den Eisenbahuenin ihren Gebieten durch Herstellungunmittelbarer Schienen-
verbmdungen zwischen den an einem Orte zusammentreffendenBahnen und durch
Ueberführungder Transportmittelvon einer Bahn auf die andere möglichsterleich-
tert werde.

"

Werden ferner, wo an ihren Grenzen unmittelbare Schien-enverbindungen
vor-
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vorhandensind und ein Uebergangder Transportmittel stattfindet,Waaren-,welche
in vorschriftsmäßigverschließbarenWagen eingehen und in denselbenWagen nach

·

einem Orte im Innern befördertwerden, an welchemsich ein zur Abfertigung be-

fugtes Zoll- oder Steueramt besindet, von der Deklaration, Abladung und Revision
an der Grenze, sowie vom Kolloverschlußfrei lassen, insofern jene Waaren durch
Uebergabeder Ladungsverzeichnisseund Frachtbriefezum Eingang angemeldet sind.

Waaren , welche in vorschriftsmäßigverschließbarenEisenbahnwagendurch
das Gebiet eines der vertragenden Theile aus« oder nach dem Gebiete des andern

ohne Umladung durchgeführtwerden, sollen von der Deklaration, Abladung und

Revision, sowie vom Kolloverschlußsowohl Im Innern als an den Grenzen frei
bleiben, insofern dieselben durch Uebergabeder Ladungsverzeichnisseund Frachtbriefe
zum Durchgang angemeldet sind.

Die Verwirklichungder vorstehendenBestimmungenist jedochdadurchbedingt,
daß die betheiligtenEisenbahnverwaltungenfür das rechtzeitigeEintreffen der Wa-

gen mit unverletztemVerschlusseam Abfertigungsamt im Innern oder am Aus-

gangsamteverpflichtetseien.
Insoweit von einem der vertragenden Theile mit dritten Staaten in Betreff

der Zollabfertigungweitergehende,als die hier ausgeführtenErleichterungenverein-
bart worden sind, finden diese Erleichterungenauch bei dem Verkehr mit dem an-

deren Theil, unter Voraussetzungder Gegenseitigkeit,Anwendung.

Artikel 18.

Die Angehörigender vertragendenTheile sollen gegenseitigin Bezug auf den

Antritt, den Betrieb und die Abgaben von Handel und Gewerbe den Inlandern
völlig gleichgestelltsein. Auf das Apothekergewerbeund den Gewerbebetrieb im

Umherziehenfindet diese Bestimmung keine Anwendung. BeimBesucheder Märkte
und Messen zur Ausübungdes Handels und zum Absatzeigener Erzeugnisseoder

Fabrikate sollen jedoch die Angehörigendes anderen Theiles ebensowie die eigenen
Angehörigenbehandelt werden.

Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende,welche sich darüber
ausweisen, daß sie in dem Staate , wo sie ihren Wohnsitzhaben, die gesetzlichen
Abgaben für das von ihnen betriebene Geschäftentrichten,sollen, wenn sie persön-
lich oder durch in ihren Diensten stehendeReifende Ankäufemachen oder Bestel-
lungen, nur unter Mitführungvon Mustern,»suchen, in dem Gebiete des andern

vertragenden Theils keine weitere Abgabe hiefur zu entrichtenverpflichtetsein«
Die Angehörigendes einen der vertragendenTheile, welche das Frachtfuhr.

gewerbe, die Sees oder FlußschiffahrtfzwkschenPlätzenverschiedenerStaaten be-
treiben , sollen für diesen Gewerbebetrieb m dem Gebiete des andern Theils einer

Gewerbesteuernicht unterworfen werden.

Artikel 19.

In Betreffder Bezeichnungoder Etikettirungder Waaren oder deren Ver-

pa-
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packungsollen die Unterthaneneines jeden der vertragenden Theile in dem andern
denselbenSchutzwie die Jnländer genießen.

Artikel 20.

Die vertragendenTheile bewilligensich gegenseitig das Recht, Konsuln in
allen denjenigenHäer und Handelsplätzendes andern Theiles zu ernennen, in denen
Konsulnirgend eines dritten Staates zugelassenwerden.

Diese Konsuln des einen der vertragendenTheile sollen, unter der Bedingung
der Gegenseitigkeit,im Gebiete des andern Theiles dieselbenVorrechte, Befugnisse
und Befreiungengenießen, deren sichdiejenigen irgend eines dritten Staates erfreuen
oder erfreuen werden.

Artikel 21.

Jeder der vertragenden Theile wird seine Konsuln im Auslande verpflichten,
den Angehörigendes andern Theils, sofern letzterer an dem betreffendenPlatze
durch einen Konsul nicht vertreten ist , Schutz und Beistand in derselben Art und

gegen nicht höhereGebührenwie den eigenenAngehörigenzu«gewähren.

Artikel 22.

Die vertragendenTheile gestehensich gegenseitig das Recht zu, an ihre Zoll-
stellenBeamte zu dem Zweckezu senden, um von der Geschäftsbehandlungderselben
m Beziehungauf das Zollwesenund die GrenzbewachungKenntnißzu erlangen,
wozu diesen Beamten alle Gelegenheitbereitwillig zu gewährenist.

Ueber die Rechnungsführungund Statistik in beiden Zollgebieten wollen die

vertragendenStaaten sich gegenseitigalle gewünschtenAufklärungenertheilen.

Artikel 23.

Jn denjenigen einzelnenLandestheilen der vertragenden Theile , welchevon
deren Zollgebietausgeschlossensind, finden, so lange deren Ausschlußdauert, die

Verabredungenin den Artikeln 1. bis 9. des gegenwärtigenVertrages keine An-
wendung.

«

"

Artikel 24.«

Der gegenwärtigeVertrag soll Vom 1. Juni 1868. ab in Kraft und an die
Stelle des Handels- und Zollvertragesvom 11. April 1865. treten. Er soll bis

zum 312Dezeaner1877s in Kraft bleiben. Jm Falle keiner der vertragen-s
"

den Theile zwch Monate vor diesemTage seine Absicht,die Wirkungendes Ver-

Bundes-Gesetzbl. 1868. 37 tra·
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trages aufhörenzu lassen, kundgegebenhaben sollte, bleibt derselbein Geltung bis

zum Ablaufe eines Jahres von dem Tage ab, an welchem der eine oder der an-

dere der vertragendenTheile denselbengekündigthat. Die vertragenden Theile be-

halten sich die Befugniß vor, nach gemeinsamerVerständigungin diesen Vertrag
und in die demselbenbeigefügtenTarife jederleiAbänderungenaufzunehmen,welche
mit dem Geiste und den Grundlagenderselbennicht in Widerspruchstehen, und deren

Nützlichkeitdurch die Erfahrung dargethan werden möchte.

Artikel 25.

GegenwärtigerVertrag soll ratisizirt und es sollen die Ratifikations-Urkunden
binnen acht Wochen in Berlin ausgewechseltwerden«

So geschehenBerlin, den 9. März 1868.

v. Bismarck. Wimpffen.
(I«.s.) (L. s.)

Delbrück. Pretis.

(L. s.) , (L. s.)

v. Philipsborn.
(L. s.)

Weber.

(L. s.)

Eggensberger.
(L. s.)

v. Thümmel
(L. s.)

Die Ratifikations-Urkundendes vorstehendenVertrages sind zu Berlin aus-

gewechseltworden.
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Sollsätze
für die

AnlageAs

Einfuhraus dem Zollvereinnach Oesterreich.

Maaßstab Zoll-

Benenmmg der Gegenstände. der
·

betrag.

Verzollung.—.—-

FI. Kr.

l. Landwirthfchaftliche Erzeugnisse.

Getreide,Hülfenfrüchte,Mehl und Mahlprodukte: ,

a) Weizen, Spelz (Dinkel), Halbgetreide, Heidekorn oder Buchweizen,Hirse,
Mais, (türkischerWeizen, Kukurutz), Roggen, Bohnen, Erbsen, Linsen,
Wicken,Zuckererbsen(Zizern), Gerste und Malz, dann Hafer . . . . . . .. 1 Zir« frei

b) Mehl und Mahlprodukte (gerollte, geschroteteund geschälteKörner,
"

Graupen, Grütze,Gries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » frei ,

c) Stärkegummi(Dextrin, Leogomme). . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

s

» frei

Gemüse,Obst und andere Garten- und Feldfrüchte:

a) Gartengewächse,frische, d. i. Gemüseund Krautartcn, Kartoffeln und

Rüben,eßbareWurzeln, Pilze , Schwämme,einschließlichder Trüffeln,
Knobrauch,Schuittcauch,Porri, Zwiebeln, auch Blumen- und Meer-

zwiebeln.
Obst, frisches, als: Aepfel, Ananas, Aprikosen,Birnen , Johannis-

beeren , Kirschen, Kürbisse,Melonen, Mirabellen, Mispeln, Hasel- und

welscheNüsse, frische, grüne, unausgeschälte,Pfirsiche, Pflaumen,
QutttetpSchlehen, Stachelbeeren,dann Waldbeeren aller Art, z. B.

Berber1tz-,Brom-, Erd- und Heidelbecren.
Bast- roher, Binsen, Schicfe, Rohre (Dach- und Weberrohr, auch

gespalten, geschnitten und gespitzt zu Weberkämmen),Schachtelhalm,
Flechten,Moose,Feuerschwamm,roher-, Holzzunder(d. i. vermodertes

Holz von»Buchen,Fichten&c.).
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Maaßstab

der

Verzollung

Zoll-

betrag.

Fl.

Bäume, Sträuche, Reben, Schößlinge, Setzlinge, Stauden zum
Berpflanzen,ingleichenlebende Gewächsein Töper oder Kübeln, frische
Blumen, Blätter (auchMaulbeerblätter)und Knospen.

Gras, Grassamen, Heu, Häckerling,Stroh, auch Strohabschnitte
und Strohähren (natürlichezu Putzarbeiten).
Futterkräuter, Heidekraut und Heidekrautwurzeln,Stengel und Blätter

der Heidelbeeren
-

Getreide in Garben , Hülfenfriichteim Kraut-, Maisstroh, d. i.
Maiskolben (leere), Stengel und Blätter der Maispflanze, Mohnsamew
kapseln, leere, Kardendisteln, Strenlaub, Nadeln und Zapfen von

Nadelhölzern
Asphodillknollen(Goldwurzeln), sowohl frisch als trocken, Kalmus,

frischer, Krappwurzeln, frische, Cichorien, frische, getrockneteund ge.

dörrte, Bucheckern(Buchkerne), Erdnüsse, Flohsamen, Roßkastanien,
Wachholderbeeren

Oelsaat, als: Raps-, Hanf-, Lein- und Mohnsamen, gelber Raps
oder Lein- und Bogeldotter, Sesam, der Samen des Ricinus (semen
catapuciae majoris), der Mad- und Sonnenblumensamen, dann die

Kerne der Marillen (Aprikosen),Pfirsiche und Pflaumen . . . . . . . . . . . ..

b) l. Kleesaat und Sämereien, d. i. Samen zum Garten- und Feldbaue
(beispielsweise gehörenhierherAngelika-, Dill- , Gichtrosen-[Päonieni]s,
Kohl- und Runkelrübensamen,Moorhirse, Garten-, Kürbis-, Quitten-

und Melonenkerne,Tabaksamen),
2. Samen von Waldbäumen,dann Runkelrüb"en,getrocknete. . . . . . . . ..

c) Gartengewächse,zubereitete, d. i. Gemüse-und Krautarten,Kartoffeln-
und Rüben, eßbareWurzeln, Schwämmeund Pile (e»Mschließlichder.

Trüffeln), getrocknetoder comprimirt, gedörrt, zerschmttenoder sonst
zerkleinert, gesalzen,in Essig eingelegt, in Fässern.

,

Obst, zubereitet, d. i. getrocknet,gedörrt, zerschmttenoder auf an-

dere Weise zerkleinert, ohne Zucker gekochteObstmuße,ingleichenNüsse,
als: welscheund Haselnüsse,trockene oder ausgeschälte. . . . . . . . . . . . . ..

d) Senfsaat, Senfpulver oder gemahlenerSenf (nicht m Blasen, Flaschen
oder Krügenverpackt),Anis, Koriander, Fenchel und Kümmel . . . . . ..

s) Kastamen (Maronen). · . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t) Cichorien,gebrannte oder gemahlene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ho fen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..

ZSüpßholzsaft. . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1 Ztr.

UDUVS

frei

frei

frei .

frei .

75

5·0com-il
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Verzollung.
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Zoll-
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Fl.

ll. Thiere und thierifche Producte.

3 Fische,Schaal- und andere Wasserthiere:
a) Fische, frische, sowohl lebend als geschlachtet,dann Fluß- und Bach-

krebse,frische,Schnecken,Biber, Ottern, Frösche. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Fische (mit Ausnahme der Heringe, Cospettoni, Saracche, Scoranze
und Stockfische),gesalzen, getrocknet,geräuchert,in Meerwassereinge-
legt (marinirt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4 Schlacht-und Zugvieh:
a) Ochsennnd Stiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Kühe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . ..

c) Jungvieh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .·

d) Hammel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e) Kälber , Schafvieh (mit Ausnahme der Hammel) nnd Ziegenvieh. . . . ..

g) Spanferkel, nicht mehr als 20 Zollpfund im Gewichte. . . . . . . . . . . . ..

Anmerkung zu der Nr. 4.a. bis g. Schlachtvieh im getödtetenZustande,
selbst·nochmit der Haut und den Ein-
geweiden versehen, ist wie Fleisch zu
behandeln.

h) Pferde und Füllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Bienenstöckemit lebenden Bienen, Geflügelaller Art, Wildpret, kleines Gasen
und Kaninchen),Wildpret, großes, lebendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

S ThiekischeProdukte:
s) 1. Felle und Häute, folgende: Riuds- (d. i. Bis-m-, Biiffe1-, chbs-,

Kuh-, Ochsen-,Stier- und Terzen-), Pferde-, (auch Füllen-,Maul-

eseb und Maulthier-), Esel-, Kameel-, Hunds-, Dachs-, Schwein-,
Gems-,Hirsch-, Reh-, Elenthier-,Rennthier-, Flußpferdssund Rhino-
ceroshäute,dann gemeineSchaf- (auchSchöps-,Sterbling-, Lamm-),
gemeineZiegen-(auch Bock- Und Kitzeu-),Hasen- und Kaninchenfelle

9

Und Ftschhäute,roh, .

d« Felle und Häute, nicht besondersbenannte, roh - « . . . . . . »
« · — — . «

b) Haare allfr Art, roh , und zubereitet, d. i. g»ehechelt,gesotten, gefärbt
Adergebelzt-auch in Lockensormgelegt, Borsten, Bettfedern, Feder-
klele-Wh Und zugerichtet(Schreibfedern),nnd unzubereiteteSchmuckfedern.

k) Schweine (einschlüss1gder Spanferkel von mehr als 20 Zollpfund) . ..

«

1 Ztr.

1 Stück

»

1 Ztr.

frei

frei

frei

frei

s

frei

50

50
75

«25

15
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Benennung der Gegenstände. dck
,

betrag.

M Verzollung.————

Fr. Kr.

c) Eier aller Art, Milch (auch geronnene, Rahm und Topfen). . . . . . . . .. 1 Zir. frei
d) Frische, gesalzeneoder getrocknete Blasen und Därme, Goldschlåger.
häutchen,dann Darmseile, d. i. Stricke aus groben Därmen (zum Ge-

brauche bei Drehbänken,Schleifrädernu. dgl.),«Honig . . . . . . . . . . . . . .. »
— 75

e) Fleisch,zubereitetes,d.i. gesalzenes,geräuchertes;Speck; Fleischextract. » 1 50

f) Butter, frische, gesalzeneund eingeschmolzene. . . . . . . · . . . . . . . . . . . . .. » 2 —

g) Wachs (gelbes und weißes) . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 50

h) Käse . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 2 20

Ill. Fette, Oele, fette, Getränke und Speisen.
7 Fette:

a) . . . . . . . . . . . . . . . · . . · . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . » frei .

b) Stearin, Stearinsäure, Paraffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 50
8 Oele, fette, mit Ausnahme des Baum-, Palm- und Cocosnußöls,so wie der

parfümirtenOele , in Fässernoder Schlåuchenund Blasen . . . . . . . . . . . . . .. » — 75

9 Bier:

a) in Fässern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 50

b) in Flaschenund Krügen (auch Plutzern) . . . . . . . . ..«. . . . . . . . . . . . . . . .. » 5 —-

Anmerk. Für Rechnung des Staates wird eine innere Abgabe von d»emver-

ollten Biere nur bei der Einfuhr in die geschlossenenStadte er-

gobenwerden.

10 Wein (auch Obstwein, Wein- und Obstmost). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 4 —-

11 Eßwaaren:
.

a) Brot, gemeines, d. i. sowohl schwarzesals weißes, wie auch Schiffs-
zwieback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » frei

b) Teigwerk(d. i. Nudeln und gleichartige, nicht gebackeneErzeugnisseaus

Mehl), Sago, auch Sago-Surrogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»

.. » frei
c) Senfpulver(in Blasen , Flaschen, Krügen),Seuf, zubereiteter;Aale in

Oel eingelegt (in Fässern). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 7 50

d) Gustav-ev- 8uckerwerk,Kuchenwerkjalle in Flaschen,Büchsen(hölzerne
Schachielnausgenommen) und dergleicheneingemachte,eingedämpfteoder

auch eingesalzene,dann alle in Zucker, Honig, Oel oder sonst eingelegte
Früchte-Gewürze,Gemüseund andere Consumtibilien(Pilze, Trüffeln,
Geflügel,Seethiere u. dgl.); ferner Pasteten, Tafelbouillons, Gelees

(Sulzen), Samen Und andere ähnlicheGegenständedes feineren Tafel-
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genusses,Chocolade,Chocoladen-Surrogate und -Fabrikat«e,dann Camo-

masse und Cacao, gemahlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ZtIx 10 —

Anmerk. Wenn Eßwaaren in Umschließungeneingehen, die einem höheren
Zolle unterliegen, als die Eßwaare selbst, so sind dieselbennach dem

Zollsatze für die Umschließungenzu verzollen.

Iv. Brenn-, Ban- und WerkstvsseO

,

12 Holz, Kohlen und Torf:
a) Brennholz(d. i. alles nicht vorgearbeitetegemeineHolz in unbehauenen
Stämmen und Blöcken, Scheitern und Prügeln, die nicht länger als 100

42 Wiener Zoll sind), auch Holzborke, Busch, Faschinen, Flechtweiden Wr.

und Reisig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kbkfß. frei
b) Werkholz,gemeines(europäisches),roh, d. i. nicht vorgearbeitet, also in

unbehauenenStämmen länger als 42 Wiener Zoll, oder in Bandstöcken,

Stangen, Pfahlholz u. f. w. und zugerichtet, d. i. Sägewaaren, Faß-

holz (Dauben) und alles andere roh vorgearbeitete Werkholz, mit Aus-

nahme der Fourniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » frei
c) Werkholz,außereuropäisches,in Blöcken,Brettern und Pfosten . . . . . .. 1 Ztr. frei
d) Holzkohlen,Torf, Torfkohlen,Braun- und Steinkohlen. . . . . . . . . . . ..

» frei
«13 Drechsler-und Schnitzstoffe:Bernstein(Bernsteinmasse),Gagat (fchwarzerBern-

Eem),Hörner,HornscheibemHornspitzm,Knochen,Klauen, Füße und Hufe,
DchrldpathMeerschaum, Wallfischbarten(Fischbein,rohes), Stuhlrohr, un-

gespalten,ungebeizt, Stöcke und Röhre, edlere (d. i. alle mit Ausnahme des

Schilf- und Stuhlrohrs), Cocos- und Coquillasnüsseund Cocosnußschalen,
Arekai nnd Steinnüssej

Elfenbein und andere Thierzähne,Perlmutter- und andere Muschel-
!

schalemroh oder blos geschnitten,in Platten und Blöcken . . . . . . . . . . . .

14 Mineralien:
a) Steine,rohe, d. i. behauen und unbehauen, auchin Platten, dochnicht ge-

schl,,1ffen·undnicht polikt (z. B. Bruch-, Kalt-, Schiefer-, Mauersteine,
Muhlsteme [ohne und mit eisernen Reier oder Metallhülsen],Schleif-
UUPWetzsteinealler Art, Probirsteine, Feuersteine[FlintensteiUeJ-Tus-
stemx rohe Granit- und Marmorblöcke u. dgl—)-Lithogkaphirsteine(sV-
genannteKehlheimerPlatten), auch mit Zeichnungenoder Schrift- Dach-
und Mauerziegeln,Schlacken,Sand (auchfarbigerStreusand, mit Aus-

» frei
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Fl.

15

16

nähmeder Schmalte), Kalk und Gyps, gebrannt und angebrannt, Mörs-
tel, Amianth und Asbest.

·

Erze, z. V. Blei-, Eisen-, Kupfer-, Zink- und Zinnerze,Gold- und

Silberstufen, Kobalt- und Nickelerze.
Puzzuolani nnd Santorinerde (auch Cement und Traß), Mergelj

Lehm, gemeiner Ziegel- und Töpferthon,Trippel-, Talk- und Walker-

erde, Bolus (auch Siegelerde), Maltheser Erde (weißerBolus), Blut-

stein, Braunstein, Farberde, gelbe, grüne, rothe, Graphit (Wasserblei,
Reißblei), Kolkothar, Ocker, Bimsstein und Schmirgel, Fluß- und

Schwerspath, Satinober, Umbra, weißePfeifen- und andere Erden zur
Erzeugung von Steingut oder Porzellan, alle diese Gegenständeauch

"

gemahlen und geschlemmt, Kreide, weißeund schwarze, roh, unge-
schnitten und geschlemmt,Garten- und Moorerde . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmerk. Steinmetzarbeiten, gemeine, z. B. Thür- und Fensterstöcke,Säulen
und Säulenbestandtheile,Rinnen, Röhren, Tröge u. dgl., unge-
schliffen, mit Ausnahme jener aus Alabaster und Marmor, werden
den behanenen Steinen beigezählt.

«

b) Schiefertafeln (anch in Holzrahmen der Nr. 37. a. und c.), Schiefer-
griffel (nicht bemalt oder angestrichenoder mit anderen Materialien in

Verbindung), Schieferpapier und Tafeln daraus, ohne Verbindungmit

anderen Materialien, Kreide und Rothstein, geschnitten, Bimsstektyge-

formt, Bimsstein-, Glas-, Sand- und Schmirgelpapier, Bimsste1n-und

Schmirgeltuch. . . . . . . . . .
..»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . .

v- Arzenei-, Parfiimerie-, Farb-, Gerb- und Gemische
Hülfsftosse.

Oele, ätherische: «

a) Bernstein-,Hirschhorn-,Kautschuck-,Lorbeer-,Rosmarin- und Wachholderöl.
b) Oele, ätherische,d. i. alle mit Ausnahme der vorstehendunter a. und

der unter Nr. 1'7. genannten ätherischenOele, dann parfümikteEssige,
Fette und Oele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Anmerk. Wenn die unter a. und b. genannten EssigeyFette und Oele in Be-

hältnissenmit Etiquetten, Gebrau sanweisungenu. der I. vorkom-
men, durch welche sie sich als Par ümeriewaaren darste en, so sind
sieals Parfümeriewaaren zu behandeln.

Farbwurzeln,gemeine, gemahlen und ungemahlen,als: echteund falscheAlkanna,
Curcumä,Krapp, dann Waid, Wan, Saflor, Färbeginster,Kermeskörner

1 str. frei

»

5

s

«»s-d--

-

«
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VerbekitzenhvczUnd -Wurzeln, Gelbholz (Fustik), weiße Seeblumenwurzeln,
Quercitron,Gerberloheund Gerberrinde (d. i. von Birken, Eichen, Fichten,
Tannen,Roßkastanien,Ulmen,Weiden, Erlen), Summach,Eicheln-und Eichel-
hülsen(Vallonea),Knoppern (Eckerdoppern),auchKnoppernmehl,Galläpfel.

Harz, Theeri und Mineralöle,auch Pflanzensäfte:
a) Harz, gemeines (als: weißes, gelbes und schwarzesvon Nadelhölzern),

Theer (auchSteinkohlentheerund Daggert), Colophonium,Asphalt und
andere Erdharze, Bergpech, Bergtheer, Limonien- (Citronen-) Saft. . .

b) Terpentin und Terpentinöl(auch Pech- und TheeröO. . . . . . . . . . . . . . ..

c) Steinkohlentheeröl(auch Benzin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ChemischeHülfsstoffe:
a) Schwefel(in Stücken und Stangen, auch gemahlenund Schwefelbliithe),

Salpeter, roh, Ofenbruch, zinkischer(Tutia alexandrina), Pottasche,
(auch alle andere unausgelaugte Holzascheund unreiues kohlensaures
Kali),v Weinstein, roh, fraffinirt und kryftallisirt, auch Weinhefe, ge-

trocknet, citronensaurer und weinsteinsaurer Kalk, Eisenvitriol, Eisen-
Wstwasser(Eifenbeize),Eisenmoorund Eisensafran, Arsenikund arsenige
Säure,Arsenikschwefel(Operment, Realgar), Mineralwässer,natürliche
und künstliche,einschließlichder Flaschen und Krüge, Spießglanzund

Spießglanzkönig,Zaffer, Schmalte, Streuglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

h) Schwefelsäure,Salzsäure,Salpetersäure(Scheidewasser),Königswasser.
c) Soda (d. i. einfach kohlensauresNatron), Digestivsalz(salzsaures Kali),

Seifensieder-Unterlauge,Kali und Natron, ein- oder zweifachschwefelsaures.

d) Alaun, Bleiglätte (Silber- und Goldglätte),Salpeter, raffinirt, d. i.

krystallisirtoder in Tafeln, Admouter- (gemischterEisen- und Kupfer-),
Kupfer-und Zinkvitriol, Wasserglas

Ymmoniaksalze(d. i. Salmiak, kohlensaures und schwefelsauresAni-
momak),Hirschhorniund Salmiakgeist, Verbindungen VVU HolzesslgImt

Elsen-Bleioder Kalk (holzessigsauresEisen u. s. w.).
· meralkermes,Lakmus . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e) Ble1- nnd Zinkweiß(Zinkoxyd),Bleizucker,Chlorkalk,blau- und chrom-
saures Kali- chrvmsauresBleioxyd,Grüuspan,Massikot,Menuig, doppelt-
kvhlensauresNatron (sod-2 bicaxsbonam),Orseille und Persio, Eichen-
thz-- Gall-apfel-und Knoppern-Extract,Schüttgelbund Weinsteinsäure.

f) AetznathnyOxaksäure,oxalsaures Kali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Bandes-Gesetzen1868. 38

Maaßstab Zoll-

dek betrag.

Verzollung. ——...

Fr. Kr.

1 Zir. frei

» frei
» frei .

» —- 75

» . frei .

»
— 25

» —

»
—- 75

» 1 «

» 2 —-
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vI. Metalle, roh und als Halbfabrikate.
19 Eisen:

a) Eisen, rohes, auch altes, gebrochenesEisen, Eisenabfälle(Eifenfeile, «-

Hammerschlag). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Zic. — 25

b) 1. Eisen , gefrischtes (d. i. geschmiedetesund gewalztes),in Stäben,
nicht faconnirtes, auch Luppeneisen; .

2. Eisenbahnschienen,roh vorgeschmiedeteMaschinen-und Wagenbestands
theile (Achsen u. dergl.), sofern dergleichen Bestandtheile einzeln
50 Pfd und darüber wiegen, dann schmiedeeiserneRöhren;
Stahl (d. i. Roh- und Cement-, Guß- und raffinirter Stahl), nicht
faconnirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

» 25
F

Anmerk. Roher Stahl in Blöcken oder Gußstücken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
— 75 .

c) Eisen und Stahl in Stäben, faconnirt (d. i. in einer für den Gebrauch s
, vorgerichteten Form), Eck- und Winkeleisen,Radkranzeisen(Ty1’es)- «

Pflugschaareisen,Anker, Anker- und Schiffstetteu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 75

d) Eisenblech, schwarzes, auch dressirtes, Stahlblech, rohes, Eisen· und «

»

Stahlplatten, rohe (unpolirte), Eisen- und Stahldraht, unpolirt .. » 2 —-

e) Eisenblechund Eisenplatten, polirt, gesirnißt,verkupfert, verzimit (Weiß-
blech), verzinkt oder mit Blei überzogen,Stahlblech und StahlplattenC
polirt, Eisendraht, polirt, verkupfert, verzinkt,sverzinnt oder Imt Blei .

überzogeu,Stahldraht, polirt, auch Stahlsaiten . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 4 —

·»

f) Eisenguß, grober , wie Kessel, Oefen, Platten , Räder, Röhren, «-

Roste u. dgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
—- 60 T

20 Metalle,unedle (nicht in anderen Abtheilungenenthaltene):
a) Blei, rohes (in Blöcken,Mulden &c., auch alt, gebrochenund in Ab-

,

fällen,Hartblei, Schriftgießermetall),dann Bleiasche . . . . . . . . . . . . . . ..
» —- 75 U

b) Blei, gegossenes(als.: Kessel,Röhren,Platten, Kugeln, Schrote u. dgl.),
auch gerolltes und gezogenes Blei (Bleidraht), Buchdruckerlettern,»
Stekevtypplatten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

c) Kupfer, Messing,Nickel (auchNickelschwamm),Packfong,Tombach Zinn,
Zink und andere nicht besonders benannte unedle Metalle und Metall-

gemische,mit-Ausnahmevon Blei und Eisen, roh (in Blöcken,Rosette-n,
Scheiben,Spleißen,Stangen und Klumpen, auch alt, gebrochenund in

«

Abfällen),KUPfM und Zinnasche,Kobalt- und Nickelspeise,Quecksilber. »

«

frei .

d) Zink in Stangen, Platten und Blechen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
» — 75 L-«

k-

O .

10 50
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22

23

24

e) Zink in Drähtenund Röhren, dann Zinkguß,roher, v«·d.i. nicht weiter

bearbeitet,auchin Verbindungmit Holzarbeitender Nr. 37. a. und b. und

Stangen oder Platten von Eisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

f) Zinn, gezogen, gestreckt.(d.i. in Stangen, Platten, Blechen, Drähten),
dann Röhren, und Zinnguß, roher, d. i. nichtweiter bearbeitet, auch
in Verbindung mit Holzarbeiten der Nr. 37. a. und b. und Stangen
oder Platten von Eisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

g) Kupfer, Messing, Nickel,Packfong, Tomback und andere nicht besonders
benannte unedle Metalle und Metallgemische,gezogen, gestreckt(d. i. in

Stangen, Tafeln, Platten, Blechen,Drähten,[mit Ausnahme der Messing-
saiten]), und in groben Gußstiicken(d. i. in Glocken und Röhren, das

Stück im Gewichte von mehr als 10 Pfd , und in anderen Gegenständen,»
das Stück im Gewichtevon mehr als 25 Pfd.) . . . . . . . . . . . . . . . ..

vtl. Webe- und Wirkftossennd Garne.

Flachs, auch Flachsbaumwolle(d. i. chemischpraparirterFlachs), Hanf, Jute
und andere vegetabilischeSpinnstosse,roh, gerostet,gebrochenoder gehechelt,
auch in Abfällen (Werg, Heede), dann. Waldwolle und Seegras . . . . . . . . ..

Schafwolle,roh und gekämmt,gefärbt,gebleicht,gemahlenund in Abfållen..
Seide:

a) 1. Seide, abgehaspelt (unfilirt, Grezze),oder gesponnen(filirt),
2. Floretseide(Seidenabfälle),gesponnen,

. .

beide (Ziffer 1. und «2.)ungefärbtund ohne Verbindung mit anderen

Spinnmaterialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) l. Seide, weiß gemachtoder gefärbt,oder in Verbindungmit anderen

Spinnmaterialien, und
· « ·

2—Floretseide,gefärbtoder in Verbindungmit anderen Spinnmaterialien.
Baumwvllgarne(ungemischtoder gemischtmit Leinen oder Wolle)t

a-)Roh-»d. i. nicht gebleicht,nicht gefärbtund nicht drei- oder mehrdrähtig
gezwirnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Gebleichtoder gefärbt,(jedochnicht drei- oder mehrdrähtiggezwirnt),
dann .UngewebteDochte, ohne oder mit Wachsüberzug. . . . . . . . . . . .

c) Gezwirnt, d. i. drei- oder mehrdrähtiggezwirnt. . . . . . · . . . . . . . . · . . ..

380

1 Ztr.

»

frei
frei

frei

50
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« Verzollung.
Fl. Kr.

fi25 Leinengarne, d. i. Garue aus Flachs, Hanf, Werg oder anderen vegetabilischen
Spinnstoffen,mit Ausnahme der Baumwolle:

»

a) Handgespinnst,roh, d. i. weder gebleicht,noch gefarßtoder gezwirnt.. 1 Ztr. frei .

b) Maschinengespinnst,roh, d. i. weder gebleicht,nochgefarbt oder gezwirnt. »
— 75

c) Gebleicht(auch blos abgekocht),geäschert(gebükt)oder gefärbt (jedoch
nicht gezwirnt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 2 50

d) Gezwirnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 6 —

26 Wollengarue(d. i. Garne aus Wolle oder anderen Thierhaaren):
a) 1. Streichgarn,

2. Kammgarn, hartes (Weftgarn),
.

beide, (Zisser1.u. 2.), roh, d. i. weder gefärbt, noch drei- oder mehr-
drähtig gezwirnt · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » — 75

b) Kammgarn, weiches, roh, d. i. weder gefärbt, noch drei- oder mehr-
drähtiggezwirnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . .. 4 —

c) Wollengarn,gefärbtoder drei- oder mehrdrähtiggezwirnt. . . . . . . . . .. 6 .-

vlll. Webe- und Wirkwaaren, Kleidungen und Putzwaarem

Baumwollwaaren, d.«i.Webe- und Wirkwaaren aus Baumwolle, oder aus

Baumwolle und Leinen, auch in Verbindung mit Metallfädenoder gespon-
nenem Glase, jedoch ohne Beimischung von Seide, Wolle oder anderen

Thierhaarem
a) Dochte, gewebte, Gitter (Marly), Garten, Netze, d. i. Fisch-, Pferde-,

Vogels und ähnlichegrobe Netze, auch gesteifteFutternetze. . . . . . . . . .. » 15 —

b) I. Glatte (nicht gemusterte), rohe (d. i. aus rohem Garn verfertigte)
dichteWebewaaren, auch kroisirt, geköpert,gerauht oder appretirt,
gebleicht,gefärbt,"

2. Gemusterte,rohe, dichteWebewaaren.
Alle diese unter 1. und 2. genannten WebewaareU-«1UitAusnahme

der roth gefärbten(Rougewaaren)und der unter c. begriffenenWaaren. » 20 —-

c) 1. Gemusterte dich-teWebewaaren,gebleicht,gefärbt;
2. Alle mehrfarbigenund alle roth gefärbtenglatten, dichten Webe-

waarenj
3. Alle Sammete »undsammetartigenGewebe (mit aufgeschnittenemoder

nicht aufgeschnittenemFlor)j
«
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4. Band-, Knopfmacher-,Posamentier- und Strumpfwaaren, dann Möbel-

netze und bobinettartigeVorhängstoffej
5. Alle bedruckten Waaren.

Alle diese unter Ziffer 1., 2., 3., 4. und 5. genannten Waaren,
insoweit sie nicht unter d. und e. begriffensind . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) Alle undichteWebewaaren, mit Ausnahme der unter e. genannten. . ..

e) Tülle (englischerFacon, Bobbinets, Petinets, mit Ausnahme der unter c.

Ziffer 4. genanntenVorhängstoffe),Spitzen, gestickteWebewaaren und
alle Waaren in Verbindungmit Metallfädenoder gesponnenemGlase .

vom 1. Januar 1870. an.....

Leinenwaaren,d. i. Webe-, Wirk- und Seilerwaaren aus Flachs, Hanf, Werg,
Manillahanf (Aloefasern), NeufeeländerFlachs, Bast, See- und chinesischem

«

Grafe, Inte, Waldwolle und anderen vegetabilischenFasern, mit Ausnahme
der Baumwolle, ferner aus Asbest, auch in Verbindung mit Metallfädeu
oder gesponnenemGlase, jedoch ohne Beimischung von Seide, Wolle und

anderen Thierhaarem
a) Seilerwaaren, als: ungebleichteoder gebleichteSeile, Taue, Stricke,

Garten, Tragbänder, Schläuche,rohe Bindfäden (Spagat) und Netze,
alle diese Waaren auch getheert, geleimt oder gefirnißtjdann Eimer

(Feuerlöfcheimer)aus geflochtenemoder gedrehtemHanf; ferner graue

Backleinwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmerk. 1. Unter grauer Packleinwand wird ein glattes, grobes, ungebleichtes,
auch einfach geköpertesGewebe ohne Muster verstanden, welches
nicht über 30 Kettenfädenauf einen Wiener Currentzoll enthält.

2. Nicht unter a. und b. genannte , oder aus anderen Webe- und Wirk-
materialien verfertigte Seilerwaaren werden als Posamentierwaaren
behandelt.

b) 1. Leinwand, mit Ausnahme der unter d. und e. genannten,und Zwil-
lich und Drillich, alle dieseGegenständeroh, ungebleichtund un-

gemustert, dann Feuerlöscheimeraus ungebleichtemSegeltuch,Bind-

fäden (Spagat) und Netze(Fisch-, Pferde-, Vogel- und ähnliche
grobe Netze), gebleicht,gefärbt;

2.

Decsktent(Fuß- und Wagendecken,Laufteppiche)-auch gefärbt- ge-
mu er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Anmerk. Die Unter 1. und 2. begriffenenWaaren aus Jute . . . . . . . . . . . ..

c) Alle dichte Leinenwaaren, mit Ausnahme der unter anderen Nummern

genannten. . . . . . . . . . . .«. . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmerk. Leinwand bis zu 50 Kettenfädenauf den Wiener Currentzoll ..... ·.

1 Str.

»

»

»

40

100

80

20
10

75
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d) Leinwand,von der mehr als 100 Kettenfädenauf den WienerCurrent-

zle gehen, dann Posamentier-, Knopfmacher-,Band- und Strumpf-
waaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . ..

e) Battiste, dann Gaze, Linon und andere undichte Webewaaren,mit

Ausnahmeder unter f. genannten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

f) Spitzen, Kanten, gestickteWebewaaren nnd Waaren in Verbindungmit

Metallfädenoder gesponnenemGlase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . ..

Wollenwaaremd. i. alle Webe- und Wirkwaaren aus Wolle oder anderen

Thierhaaren, auch in Verbindung mit Metallfädenoder gesponnenemGlase,
und anderen nicht seidenenWebe- und Wirkmaterialien:

a) Kotzen, .Jalinatuch, Matrosentuch (Sigona), Loden, Oeltücher,Preß-
tücher(Filtrirtücher),Siebböden und Geflechteaus Pferdehaaren, ohne
Verbindung mit anderen Materialien, Hutabschnitte, Tuchenden, Fuß-
teppiche aus Hunds-, Kälber- und Rindshaaren, getheerteFilze, Gitter
und geknüpfteNetze, beide ungefärbt,gefilzteSohlen zum Einlegen in

Stiefel und Schuhe, dann Garten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Gewalkte, nicht bedruckte und nicht sammetartige Webewaaren, nicht
bedruckte Filzwaaren und Fußteppiche,mit Ausnahme der unter a. ge-
nannten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . ..

o) Alle sammetartige, alle ungewalkte dichte und alle bedruckte Wollen-
waaren (mit Ausnahme der unter d. und e. genannten), dann Posa-
mentier-, Knopfmachersund Strumpfwaaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) Alle undichteWebewaaren (mit Ausnahme der unter e. genannten),dann

Shawls und Shawltücher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e) Spitzen (auch Spitzentücher),gestickteWebewaaren und alle Waaren in

Verbindungmit Metallfädenoder gesponnenemGlase — — « - « . . . . . . . . . ..

Seidenwaaren,d. i. Webe- und Wirkwaaren aus Seide allein oder in Verbin-
dung mit anderen Webe- und Wirkmaterialien:

a) 1. Halbseidenwaaren,d. i. Webewaaren, bei denen die Kette oder der

Emtrag einzelnoder zusammengenommen, dann Strumpfwaaren, bei
denen der Wirkfaden zum größerenTheile aus Seide oder Floret-
seide besteht;

'

2. Shawls.aus Seide und Wolle, Sammete, Velpel, Plüsche,Barege,
Mousselms,Gase und andere undichteGewebe;

-

1 Ztr. 40

60

70

20

40

60

70
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Band-, Posamentier- und Knopfmacherwaarenj
-

mszem die unter 1., 2. und 3. genanntenWaaren nicht unter b. be-

griffen sind...................................................
..

b) 1. Waaren aus Seide oder Floretseide allein;
2.

FlondemSpitzen (Spitzentücher),sowie alle gesticktenWebewaaren,
ann

3. Waaren in Verbindungmit Metallfädenoder gesponnenemGlase. .

- vom 1. Januar 1872. an.....

Anmerk. Webewaaren, in welchen Seide nur zur HerstellunsäeinesMusters oder
Ials Verzierung vorkommt, werden nicht unter e Ganz- oder Halb-

seidcnwaaren gerechnet.
Wachstuch,Wachsmousselin, Wachstafft und Gewebe in Verbindung mit

Gummifädenoder mit Kautschukoder Guttapercha überzogenu. f. w.:

ai) 1.

Wachstuch,grobes, d.i. Wachspackleinwand,unbedruckte,und Asphalt-
einwand;

«

2. Schläucheaus Hanf mit Kautschukoder Guttaperchaausgegossenoder
überzogen,Maschinen-Treibriemen und Wagendeckenaus groberLem-

wand mit Kautschukoder Guttaperchaüberzogenoder getraUkt-»»
b) Wachstuch,feines, d. i. alles andere , auch Malertuch und Ledertuch..

C) Wachsmousselinund Wachstafft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) 1. Gewebe aus Gummifädenin Verbindung mit anderen Spinn-
materialien,· »

2. Gewebe, mit Kautschuk oder Guttapercha überzogenoder getkankt
oder durch Zwischenlagenaus jenen Harzen verbunden . . . . . . . . . . ..

Anmerk.
Diebuntelr

2. genannten Gewebe zu Krempelbelegenund zum Maschinen-
etrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Kleidungenund Putzwaaren, d. i. Bekleidungsi und Putzgegenständeaus Webe-
und Wirkwaaren allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen:

a) Aus Baumwoll-, Leinen- oder Wollenwaaren der Nummern 27.b., 28.c.
und 29.b. oder aus Geweben der Nummer 31.(1—Verfertigte, auch in

Verbindungmit geringer belegtenWebe- und Wirkwaaren . . . . . . . . . »

Anmerk. Kleidungenund Pugwaareiydie lediglich aus Stoffen bestehen-yfWelche
mit weniger als 0 Fl. belegt sind, sind Wie der höchstbelegtedieser
Stoffe zu verzolleu.

b) Aus Baumwoll-,Leinen- oder Wollenwaaren der Nummern 27-C-- 28sds
und 29».c.verfertigte, auch in Verbindung mit geringer belegten Webe-
und Wirkwaaren,dann Filzhüte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1 str.

»

60

120

80

OMH

22

25

45

50

50
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c) Aus Baumwoll-, Leinew oder Wollenwaaren der Nummern 27.(1., 28.e.
und f., 29.d. und e. oder aus Halbseidenwaaren(Nummer 30.a.) ver-

fertigte, auch in Verbindungmit geringer belegten Webe- und Wirk-
waaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . ..

d) Aus den unter 27.e. begriffenenBanmwollwaaren oder aus Seiden-
waaren der Nummer 30.1). verfertigte, auch in Verbindungmit geringer
belegten Webe- und Wirkwaaren, dann künstlicheBlumen . . . . . . . . . . ..

vom 1. Januar 1872. an.....

tx— Waaren ans Borsten, Bast, Binsen,Coeosnußfafern,
Gras, Schilf, Span, Stuhlrohr nnd Stroh, fo wie Papier,

Leder, Papier-, Leder-, Grimmi- und Kätfchnerwaarem

—Biirstenbinder-und Siebmacherwaaren:
a) Waaren aus Borsten und anderen animalischen und vegetabilischen

Stoffen, mit Ausnahme jener aus Haaren und der unter 34.a. ge-
nannten Bürsten und Besen; Abstauber aus ungefärbtenFedern; alle

diese Gegenständeauch in Verbindung mit Holz und Eisen, jedoch
weder gebeizt, lackirt, gefirnißt,gefärbt,noch polirtj ferner dergleichen
fertige hölzerneSiebe mit Böden von Holzgeflechtoder Eisendraht,auch
Holzsiebböden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 1. Haarpinsel, Abstauber ans gefärbtenFedern, Frottiri und Pferde-
bürstenin Verbindung mit Webestofsen;

2. Andere als die unter a. genannten, auch in Verbindung mit anderen

Materialien, insofernsiedadurchnicht unter die kurzen Waaren fallen.
·

vom 1. Januar 1869. an.....

Bast-- Binsen-, Cocosnußfaser-,Gras-, Schilf-, Span-, Stuhlrohr- Und
Strohtvaaren :

a) Fußdeckenund Matten (Wagendeckenu. dgl.) von Bast, Binsen,Cocosnuß-
fasem, Gras, auch Seegras, Schilf und Stroh, ungefärbt,auchBür-
sten und Besenaus Binsen, Gras , Schilf, Heidekrautwnrzelnoder Reis-

stroh- auch in Verbindung mit Holz ohne Lack und Politur, dann

Stuhchhry Wh, gespalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Hüte aus Holzspan ohne Garnitur, Strohbänder(bandartige Stroh-
geflechtealler Art) the Verbindung mit anderen Materialien . . . . . . ..

1 Zir.

»

65

125
85

6
50

25
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c) Fußdeckenund Matten (Wagendeckenu. dgl) von Bast, Binsen, Cocos-

nußfasern,Gras, auch Seegras, Schilf und Stroh, gefärbt. . . . . . . ..

d) Stuhlrohr, gespaltenes, gebeiztoder gefärbt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e) Geflechte, nicht unter anderen Nummern genannte , ohne Verbindung
mit anderen Materialien . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

f) Geflechtemit seidenen oder anderen Gespinnsten oder mit Roßhaaren
durchzogenoder durchwirkt (Sparterie), auch in Verbindungmit ande-

ren Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . ..

g) 1. Hüte und Kappen aus Stroh, Rohr, Bast, Binsen, Fischbeinund

Palmblättern, ohneGarnitur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

mit Garnitur . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Papier und Papierwaarem
a) Schrenz-, graues Löfch- und rauhes Packpapier (auch gefärbt, lackirt,

mit Graphit., Asphalt, Theer überzogen),dann Pappendeckel (auch
Steinpappe), Preßspäneund Theerpappe (Asphaltfilz),Patentholz oder

Fasermasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.:
. . . . . . . . . .

b) 1. Papier, ungeleimtesordinaires (grobes graues, halbweißesund ge-

färbtes)und alles ungeleimteDruckpapier;
2. Formerarbeit aus Steinpappe,- Asphalt oder ähnlichenStoffen , auch

in Verbindung mit Holz und Eisen, weder angestrichennoch lackirt.

35

lithographirtes, bedrucktes oder liniirtes, zu Devisen, Etiquetten, Fracht-
brieer, Rechnungen vorgerichtetes, Calquir-, Gicht-, auch Oel- und

Wachs-, Guttapercha-, Kr.eidepapier, dann Malerpappe und alles nicht
unter b. genannte ungeleimte Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) Gold- und Silberpapier und Papier mit Gold- oder Silbermustern
(e«chtoder unecht, auch bronzirt), gepreßtesoder durchgefchlagenesPa-
PIOV- ingleichenStreifen von diesenPapiergattungen . . . . . . . . . . . . . . »

e) Waaren aus Papier und Puppe (mit Ausnahme der Spielkarten), aus

Papiermasse,Patentholz oder Hotzfasermasse,Formerarbeiten aus Stein-

Pappe- Asphalt oder ähnlichenStoffen, soweitsie Nichtunter b. begriffen
sind- Waarenaus den vosrgenannten Stoffen in Verbindungmit anderen

Materialien,insofern sie dadurchnicht unter die kurzenWaaren fallen;
dann Papier mit aufgeklebterLeinwand (auchmit Baumwollenleinwand)
und daraus verfertigte Vriefcouverte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

vom 1.Januar 1869. an.....

Bundes«GesetzbL 1868. 39

2. Hüte und Kappen aus den vorgenanntenStoffen oder aus Holzspa11,
.

a) Papier, geleimtes, buntes (mit Ausnahme des unter d. genannten), ,

1 Ztr.
·
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f) Papiertapetenin Rollen . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

vom 1. Januar 1870. an.....

Leder, Leder-, Gummi- und Kürschnerwaaren:

a) Schaf- und Ziegenfelle, halbgar oder bereits gegerbt, aber noch nicht
gefärbtoder weiter zugerichtet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Leder, gemeines, d. i. nicht unter d. genanntes, auch derlei Stiefel-
s äfte . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c)ÆjnstlichesKratzenleder aus narblosem Abfallleder und aus einer

zur Befestigung desselbendienenden Schichte von Leinen- oder Baum-

wollgeweben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) Leder , feines, d. i. Handschuhleder,auch Korduan, Marokin, Saffian,
gefärbtes (mit Ausnahme des blos geschwärztenund der Juchten),
lackirtes, vergoldetes, versilbertes, ferner gefärbtesPergament . . . . . . ..

e) Waaren aus lohgarem, lohrothem oder blos geschwärztemLeder , oder

aus unlackirtem, ungefärbtem,unbedrucktem Kautschuckoder Guttapercha,
Schuhmacher-, Sattler- und Täschnerwaarenaus behaarten Fellen, gro-
bem unbedrucktem Wachstuch, grauer Packleinwand, Segeltuch, rohem
Zwillich oder Drillich, alle diese Waaren auch in Verbindung mit

anderen Materialien , soweit sie dadurch nicht unter die kurzen Waaren

fallenj Schuhe von Filz oder Tucheckenin Verbindung mit Leder, Leder-

tuch oder KautschuckjGummifäden,übersponnene. . . . . . . . . . . .

f) Waaren aus Korduan, Saffian, Marokin, Brüsseler und Dämschem
Leder , von sämisch-und weißgaremLeder, von gefärbtemoder lackirtem

Leder und Pergament , von lackirtem, gefärbtemoder bedrucktem Kaut-

schuckoder Guttapercha, ferner Schuhmacher-, Sattler- und Täschneri
waaren von Ledertuch, Wachstnch (mit Ausnahme des groben unbe-

druckten),von Wachsmousselinoder Wachstafft, alle diese Waaren auch
In Verbindungmit anderen Materialien , soweit sie dadurchnicht unter
die kurzen Waaren fallen; Schuhe, ganz oder theilweiseaus Leder,
Ledektuchoder Kautschuck,mit Ausnahme der unter e. begriffenen. . . . ..

g) Handschuhe(auch blos zugeschnittenoder in Verbindungmit Webe- und

Wirkwaaren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) Pelzwerk, d. i. alle auf der einen Seite halb oder ganz bearbeitete,
auf tder

Anderen Seite aber behaarte, nicht weiter verarbeiteteFelle Und

Häu e . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

i) KürschnekwaareWrDhe (d. i. alle Arbeiten aus Pelzwerk, ohne Verbin-

dung mit anderen Bestandtheilen,z. V. nngefütterteDecken, Pelzfutter,

1 Zir.
P
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PelzbesätzeUnd Talupen; weiß gemachteund gefärbte,nicht gefütterte
Angora- und Schaffelle), dann fertige nicht überzogeneSchafpelzeund

derlei Mützen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

k) Kürschnerwaaren,fertige, d. i. alle nicht besondersbenannte, z. B. über-

zogene Pelze, Muffe, Mützen,Handschuhe,gefütterteDecken, Pelzfutter
und Besätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Anmerk. Kleider, die nicht ganz mit Pelz überzogenodergefüttertsind,"werden

nicht als Kürschnerwaaren,sondern als Kleidungenbehandelt.

X. Bein- nnd Holz-, Glas-, Stein- nnd Thonwaaretu

Bein- und Holzwaaren, d. i. alle Arbeiten aus Bein, Holz oder anderen ani-

malischenund vegetabilischenSchnitzstoffenmit Ausnahme von Korallen und

Schildpatt:
a) Grobe, rohe, ungefärbteBöttcher-,Drechsler- und Tischlerwaarenaus

Holz, auch blos gehobelteHolzwaaren und Wagnerarbeiten,dann grobe
Maschinen(auch Drehbänke,Mangen, Mühlen, Messen, Spmnmder
und Webestühle),grobe Korbflechterwaaren(z. B. Pack-- Trag-, Wagen-
und Waschkörbe,Fischreußenu. dgl.), Besen aus Reisig, Aeker-,Garten-
und Küchengeräthe.Beispielsweise gehören hierher: Kisten, Troge,
Mulden, Handschlitten, Schubkarren, ausgearbeitete Achsenund Deich-
seln, Feigen, Naben, Speichen, Räder, Stühle, Bänke,T1sche,Bienen-

stöckeund -Körbe,Holzschuhe,Radschuhe, Stiefelknechte-»Stlefelhölzer,
Schuhmacherleisten,Reisen und Zargen, Rinnen und Rohren, Stöcke
(auch Peitschenstöckeund Weichserröhre),Schachteln-Barren, Joche-
KUmPfe,Leiter- und Wiesbäume,Leitern, Kochlöffel,Schneidebretter,
Teller,Keulen, Schlägel,Rechen, Ruder, Schaufeln, Nägel, Stlfte,
Oühversteigen,Kleider- und Haubenstöcke,Hutfvrmen, gerundete Hölzer
zU Stielen, Deckel, Resonanzböden,ungetunkteZündhölzchen,Fidlbus,
Zahnstvcher,roh vorgearbeitete Hefte und Claviatur-, sowie Tabaks-

pfelfelksHölzeySpielzeug, grobes, blos gehobeltesoder geschnitztesj
alle dfeseWaaren nicht gefärbt, gebeizt, gefirnißt,lackirt oder polirt,
noch m Verbindungmit anderm Stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Fourniere und Parquetten, uneingelegte, Kork-Platten, -Scheiben,
- StöpselnUnd - Sohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 «
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c) HölzernesHausgeräthe(Möbel), eingelegte Parqnetten, sowie alle
unter a. und b. begriffene Waaren aus Holz in Verbindungmit Bast-,
Binsen-, Schilf-, Stuhlrohr-, Stroh- und Korbgeflechten,Eisen (mit
Ausnahmedes polirten Stahles), Messing, Glas oder gemeinem Leder,
auch(mit oder ohne diese Verbindungen)gefärbt,-gebeizt,gefirnißt,lackirt
oder polirt, ferner Fischbein,-gerissenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) Feine Drechsler- und Schnitzwaaren, hölzerneHäugeuhreuund Uhr-
kästen,Boulearbeiten, Holzbronze,echt vergoldete oder versicherte Holz-
waaren, Fourniere, eingelegteoder auf einer Seite mit Papier oder

Webewaaren belegt oder gepreßt;
«

Feine Korbflechterwaaren;
Blei- und Farbstifte in Rohr oder Holz gefaßt;
Spielzeug, mit Ausnahme des unter a. genannten;
Beinarbeiten, nicht besonders benannte;
Alle nicht unter a., b. und c. begriffenenWaaren aus Holz, dann

jene aus anderen vegetabilischenSchnitzstoffen,z. B. aus Areka-, Cocos-
und Steinniissen;

Alle vorgenannten Gegenständeauch in Verbindung mit anderen Ma-

terialien, soweit sie dadurch nicht unter die kurzenWaaren fallen.»»
vom 1. Januar 1869. an . . . . . . . .

e) GepolsterteMöbel (mit oder ohne Ueberzug). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Glas und Glaswaaren:

a) Grünes , schwarzesund gelbes Hohlglas (Glasgeschirk)in seiner natür-
lichenFarbe, weder gepreßt,geschliffen,noch abgerieben. . . . . . . . . . . . . ..

b) Spiegelglas, rohes ungeschlifsenes,Glasmasse, sowieGlasröhren,Glas-

stängelchennnd Glasplättchen,ohne Unterschiedder Farbe -(Wjesolche
zur Perlenbereitung,Kunstglasbläsereiund Knopffabrikation gebraucht
werden), auch Email- Und Glasurmasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

C) WeißesHolzlglas,ungemustert, ungeschliffen,unabgerieben,ungepreßt,
oder UUV mit abgeschliffenenoder eingeriebenen.Stöpseln,Böden oder
Rändern , ferner Fenster- und Tafelglas in seiner natürlichenFarbe
(grÜUyhalb- Und ganz-weiß)jGlasbehängezu Kronleuchtern, Glas-

knöpfe,Glaskorallen,Glasperlen, Glasschmelz,Glastropfen, auchgefärbt.
d) Gepreßkesygeschliffeanabgeriebenes,geschnittenes,gemuftertes,massive-s,
weißesGlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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e) Glas, farbiges, bemaltes, vergoldetes,versilbertes,mit Pasten (Cameen)
eingelegtes,Glasflüsse,unechteSteine ohneFassung, dann Spiegelglas-

gefchltiffeneDunbelegtes oder belegtes, und Spiegelglas, ungeschliffenes,
e eg es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

f) Spiegel, eingerahmte, und alle Glas- und Emailwaaren in Verbin-

dung mit anderen Materialien, insofern sie dadurch nicht unter die

kurzenWaaren fallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

vom 1. Januar 1869. an . . . . . . . . ..

Steinwaaren,d. i. Bildhauer-, Former-, Modelleur-, Steinmetz-und Schmuck-
arbeiten aus Steinen und nicht gebrannten Erden , Cementen oder Stein-

gemengen, mit Ausnahme jener aus Bernstein und Gagat:

a) Statuen aus Steinen (mit Ausnahme jener aus Edel- und HalbedeL

b)

d)

steinen), in Stücken schwerer als 10 Pfund, ohne Verbindungmit an-

deren Stoffen , als mit ungebeiztem, ungefärbtem,nnpolirtem und un-

lackirtem Holze oder Stangen und Platten aus unedlenMetallen, die«
weder versilbert noch vergoldet sind, dann Schusser (Klicker)aus Mar-

mor u. dgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Andere Arbeiten aus Steinen (mit Ausnahme jener aus Edel-«und

Hacbedecsteinen),in Stücken schwererais 10 Pfd., ohne VEVVMPUUg
mit anderen Stoffen , als mit ungebeiztem, ungefärbtem,UUPVlIVteM
und unlackirtem Holze oder Stangen nnd Platten aus Zulede Mftallfw
die weder versilbert noch vergoldet sinds Waaren aus Serpentmsteim
Abgüssein Gyps oder Schwefel von Münzen, geschnittenenSteinen u. dgl.
Steine, echte (d. i. Edel- und Halbedelsteine) und Korallen(echteund

unechte), bearbeitet (d. i. geschliffen,geschnittenoder m anderer Weise
bearbeitet),dann echte Perlen , alle diese Waaren angefaßt. . . . . . . . . ..

Steinwaaren, alle andere, Meerschaumwaaren, sowieAauch Stein-

loaaren (mit Ausnahme der gefaßtenEdel- und Halbedelsteine),in Per-
bmdungmit anderen Materialien, insofern sie dadurch nicht unter die

kurzenWaaren fallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

vom 1. Januar 1869. an . . · - - « · — «

Thonwaaken, d. i. Porzellan, Steingut und andere Arbeiten aus gebrannten
Erden:

a) Gewöhnliches-»aus gemeinerThonerde verfertigtes Töpfergeschirr,mit
Oder ohneGlasz auch dergleichenOsenkacheln,schwarzesoder Graphit-

6
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geschirr,Fliesen und ähnlicheWaaren aus Thon zu baulichenZwecken,
Schmelztiegel,irdene Pfeifen, einfärbig,unbemalt, Thonröhren. . . . ..

b) 1.

2.

Steingut, ein- oder mehrfärbiges,bemaltes, bedrucktes,jedochweder
mit vergoldeten noch versilberten Randstreifen versehenesj dann

die unter a. begriffenen Thonwaaren in Verbindung mit nicht
gefärbtem,gebeiztem,gefirnißtem,polirtem Holze oder Eisen, wie

auch die unter a. gehörigenKrüge mit Deckeln und Beschlägen
von Zinn;
Porzellan, weißes,auch mit färbigen,weder vergoldetennoch ver-

silberten Randstreifen versehen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c) Steingut, vergoldetes, versilbertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

d) Porzellan, färbiges,bemaltes, bedrucktes,vergoldetes oder versilbertes;
dann Thonwaaren aller Art , in Verbindung mit anderen Materialien,
insofern diese Verbindungennicht unter b. begriffensind und nicht unter

die kurzenWaaren fallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

vom 1. Januar 1869. an . . . . . . . . .-

XL Metallwaaren, Wo en, Instrumente, Maschinen
und urzwaaren.

1 Zir. frei
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Eisenwaaren, d. i. alle Waaren aus Eisen und Stahl, soweit,sie nicht Unter

den Nummern 19. b., c., d. und e. und 45 aufgeführterscheinenoder unter

die kurzenWaaren fallen.
a) Gemeinste:

1. Eisenguß,grober, soweit er nicht unter Nr. 19. f- begriffenist.
2. Andere grobe Eisenwaaren, als: Ambosse, Bratspleße,Brecheisen,
Dreifüße, Eggen, Fallen und Fangeisen, Feuerhmlde Und Feuer-
zangen, Dung-, Heu- und Ofengabeln, Harkelh Hallen (auch Kram-

pen), Haspcln und Winden, HechelmHemmschuhexHufeisen,Klammern

(aUchMauerschließen),Kellen, KessekU-Ketten (1UitAusnahme der

AUktJVund Schiffsketten),nicht emaillirtes Kochgeschirr,Nagelschmiede-
arbeiten(mit Ausnahme der Drahtstifte), Oefen, Pfannen, Pflüge,
Plätteisen, grobe Ringe, Roste, Schaufeln, Schläge[,Schmied-und

Schlosserwerkzeuge(mit Ausnahmeder Schneidewerkzeuge),Schrauben-
bolzenund -Muttern,Schürhacken,Stößel,grobeWaagebalken,Wagen-
federn, Wagen-, Thür- und Truhenbeschläge,Wurfgitter und-grobe
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Drahtgeflechtebis zu 10 Drähten auf den Wiener Currentzolljdann

Sensen, Sicheln, Futterklingen (Strohmesser);
Alle diese (Ziffer 1. und 2.) genannten Waaren, rauh oder nur

zum geringeren Theile abgeschliffenoder angestrichen, auch in Ver-

bindungmit Holz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . ..

b) Schrauben und Drahtstifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c) Gemeine:

1. Alle Eisen- und Stahlwaaren, auch vollständigabgeschliffen,ver-

kupfert, verzinnt, gefirnißt,jedochweder polirt, lackirt nochemaillirt,
sofern sie nicht unter a., b., d. und e. genannt sind;

. Aexte (Hacken), Sägen, Stemmeisen, Hobeln, Tuchmacher-, Baum-

Schaf - und grobe Schneiderscheeren, grobe Messer zum Handwerks-

gebrauche, Bohrer, Müllerbillen,Feilen, Raspelnj
. Drahtseile, Kratzbürsten,Siebböden, Thurmuhren und emaillirtes

Kochgeschirrj .

Alle diese (Zisser 1., 2. und 3.) ausgeführtenWaaren, auch m

Verbindung mit Holz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) Feine: »

-

. Herren- und Frauenschmuck,Nippes- und Toilettegegenstände-mit

Ausnahme der unecht vergoldeten oder versilberten.
sDrahtgeflechte und Drahtwaaren, mit Ausnahme der unter a«

b. und c. genannten, Fischangeln,Schnürstifte,Hafteln- Nadeln (mit
Ausnahme der Nähnadeln), Schnallen aus Draht u. dgl-i ferner
Draht mit Papier überzogen. .

. Maultrommeln, Fingerhüte,Hüler und Stiele zu Schreibfedern,
Stahlperlen, Weberkämme,Weberzähne,dann Kratzen aller Art·

« Waffen,mit Ausnahme der Schußwaffen,und Waffenbestandtheile
aller Art.

« Alle polirten, lackirten nndemaillirten Gegenstände,mit Ausnahme
er unter c. und «e. genannten.
.Möbel, gepoksterte (mit oder ohne Ueberzug) und alle Eisen-

Waaren, mit Ausnahme der unter e. genannten,in Verbindung mit
anderen Materialien, insofern diese Verbindungen nicht unter die

kurzen Waaren fallen · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . .

vom 1. Januar 186"9. an.....

1 str.
.)

Fl. Kr.

50

CTKJl



Benennung der Gegenstände-.

Maaßstab

der

Verzollung.

«42

43

e) Nähnadeln,Schreibfedern, Uhrfournituren und Uhrwerke, Gewehke
(Schußwaffen)aller Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Metallwaaren, d. i. Arbeiten aus nicht besonders benannten unedlen Metallen
und Metallgemischen, mit Ausnahme der unter Nummer 20. b., e., f.

und g. aufgeführten,dann des vernirten (unechtvergoldetenoder versilber-
ten) Herren- und Frauenschmuckes,der Nippes- und Toilettegegenständeund

aller echt vergoldetenoder versilberten, oder mit Gold oder Silber belegten
Waaren. Ausnahmsweise gehörenhierher die plattirten (versilberten)Drähte,
Bleche, Tafeln und Platten aus Kupfer nnd Messing.

a) Zinnwaaren, grobe, als: Schüsseln,Teller, Kesselund andere Gefäße,
nicht lackirt und ohne Verbindung mit anderen Materialien . . . . . . . . ..

b) Metallwaaren, gemeine,d. i. Walzen, Kesseln,Schüsseln,Teller, Töpfe
und sonstiges Kochgefchirr,mit Ausnahme der unter a. genannten; ge-
lochteBleche und Platten, dann Messingsaiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c) Metallwaaren, feine, d. i.

1. Kupferschmied-,Gelbgießer-und Messingblechwaaren(d. i. Blasen,
Bügeleisen,Eimer, Gewichte, Gewinde, Hähne,Mörser,»Riegel,
Röhren,Stößel,Waagschalen,nicht polirt, gesirnißtoder lackirt, auch
in Verbindung mit Holz oder Eisen),«

2. Geriebenes Metall (Bronzepulver),Metalltücherj
3. Rauschgoldund Rauschsilber,Metallfolien, unechte leonischeDrähte,

unechtes Blattgold und Blattsilberj
4. Plattirte (versilberte) Drähte, Bleche, Tafeln und Platten aus

Kupfer und Messing;
5. Alle nicht unter a., b. und d. genannten, dann alle Metallwaaren

in Verbindungmit anderen Materialien, insofernsiedadurchnicht unter
die kurzen Waaren fallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

vom l. Januar 1869. an.....

d) Schreibfedern,Uhrfournituren und Uhrwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Wagen:
—

a) Eisenbahnwagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Andere Wagen mit Leder- oder Polsterarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

tr.H LV

7

6

15

50»«

50

Vom Werth 10 Prozent :

1 Stück 75
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Maaßstab Zoll-

Benennung der Gegenstände. der betrag«

M Verzollung. .

— Fi. l st.

44 Instrumente,ohneRücksichtauf die Materialien, aus welchensie gefertigtsind:
a) astronomische,chirurgische,mathematische, optische (mit Ausnahme der

gefaßtenAugengläserund Operngucker),physikalischeund für Laborato-
rien auch chemische. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 str. frei

b) musikalische. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 3 —

45 Maschinenund Maschinenbestandtheileaus unedlen nicht vergoldeten oder ver-

silberten Metallen , allein oder in Verbindung mit Vebenbestandtheilenaus

anderen Materialien, insofern diese Verbindungen nicht Unter die kurzen
Waaren fallen, je nachdem der dem Gewichtenach überwiegendeBestand-
theil besteht:

a) aus Gußeisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 33
b) aus Schmiedeeisenoder Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 2 —-

c) aus anderen unedlen Metallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 4 —-

tallen ,

a) l.

Bandes - GRva

2.
3.

Anmerk. Unter Maschinen sind auch Locomotiven, cT-ender und Dampfkessel
begriffen.

KurzeWaaren, d. i. alle Waaren aus Gold, Silber und anderen edlen Me-

Edelsteinen, echten und unechten Perlen und Korallen, Bernstein,
GEME-Schildpatt, Menschenhaaren,bossirtem Wachse, unedlenMetallen,
dlf echt vergoldet, versilbert oder mit Gold oder Silber belegt sind,
mit Ausnahmeder plattirten Drähte, Blecheund Platten aus Kuprr Und

essmg, Verbindungen aus diesen Stoffen untereinander und mit anderen
aterialien

und ähnliche
(insoweit sie nicht zu den Kleidungen und Putzwaaren gehören)
dieser Nummer ausdrücklicheingereihteWaaren:

Waaren, ganz oder theilweise aus edlen Metallen , echten undun-

echtenPerlen, echtenund unechtenKorallen , gefaßtenEdelsteinen;
Taschenuhren,echtes Blattgold und Blattsilberj
Echte Gold- und Silbergespinnste,sowie Arbeiten aus denselbenoder

Ist ech)tvergoldeten oder versilberten leonischenGespmnsten(Tressen-
aaren «

.

HerrAli-undFrauenschmuck,Nippes- und Toilette-Gegenständeaus

UnklgleWMetallemecht vergoldet oder versilbertoder mit Gold Oder
I er bele t«

Zubeteitete Schmnckfedern,sowie Arbeiten aus denselbenoder aus

enschenhaaren «

»

«

Alle diese(8iffer 4. und 5.)-genanntenWaaren auch m Ver-

bMdUUgmit anderen Materialien

1868. 40
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Benennung der Gegenstände.

Maaßstab

der

Verzollung.

Zoll-

betrag.

Fl. l Kr.

A

b)

3.

. Verbindungender Seiden-, höchstbelegtenBaumwoll-, Leinen- und

Wollenwaaren mit was immer für Materialien, insofern diese Bek-

bindungennicht unter die Kleidungen und Putzwaaren gehören.. ..

. Waaren aus unedlen Metallen (mit Ausnahme der unter a. Ziffer 4.

enthaltenen Gegenstände,dann der Metallperlen und der unter

Nr. 42. c. ausnahmsweiseeingereihtenDrähte, Blecheund Platten),
echt vergoldet, versilbert oder mit Gold oder Silber belegt;

. Waaren aus gefaßtenHalbedelsteinen, Schildpatt, Bernstein,-Gagat.
Alle diese (Ziffer l. und 2.) angeführtenWaarenauch in Ver-

bindung mit anderen Stoffen, insoweit diese Verbindungennicht
unter a. begriffensind.

UnechtePerlen, künstlicheZähne aller Art , Stickereien auf anderen

Stoffen, als Webe- und Wirkwaaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Anmerk. Die unter b. Ziffer 1. aufgeführtenWaaren vom I. Januar

l.

872. an

Feine Galanterie- und Ouincailleriewaaren Gerreni und Frauen-
schmuck,Nippes- und ToiletteiGegenstände)aus unedlen Metallen,
jedoch fein gearbeitet und entweder vernirt .(unecht vergoldetoder
versilbert), oder in Verbindung mit Alabaster, Elfenbem, Email,
nachgeahmtenEdelsteinen (Glasflüssen),Lava, Perlmutter oder auch
mit Schnitzarbeiten, Pasten, Kameen, Ornamenten m Metallguß
u. s. w.;

s s s « i I O I « s i s · t s I s o o i s - « « I s s · s s s s - « - · « « s s s s s i « · I-

. Arbeiten aus unechten leonischenGespinnstenled Drähten (Tressen-
waaren);

. Waaren aus bossirtemWachse.
Alle diese (8iffer 1. und 3.) genanntenWaarenauch in Ver-

bindung mit anderen Stoffen, insoweit diese Verbindungennicht
unter a. oder b. begriffen sind.

"

s

.Metallperlen, echt vergoldet, versilbert, oder mit Gold oder

Silber belegt;
— Wand- und Stutzuhren (mit Ausnahme jener in goldenen oder

silbernenGehäusenund der hölzernenHängeuhren);
. Opernguckerund gefaßteAugengläscr(nichtmit Gestellen ganz oder

theilweiseaus- edlen Metallen), Darmsaiten, auch mit Seide über-

sponnen, Arbeiten aus Goldschlägerhäutchenj

1 Ztr.

»

75

50

25
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Verzollung.

Zoll-

betrag.

Fk. l Kr.

47

7. Verbindungender Webe- und Wirkwaaren mit anderen Materialien,
insoweit sie nicht unter a. oder b. oder unter die Kleidungenund

Putzwaaren gehören. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) 1. UnechteleonischeGespinnstej
2. Arm- und Halsbänder aus Bein, Holz, Leder, Gummi, Glas,

Papier, Stroh, Thon , unedlen (nicht echt oder unecht vergoldeten,
versilberten, oder mit Gold oder Silber belegten) Metallen, auf
Schnüregefaßt;

3. Wagen für Kinder mit Polster- Und Lederarbeit,·insofern deren

Gewicht 50 Zollpfunde nicht überschreitet;
4. Kinderspielwaarenin Verbindung mit Webe- und Wirkwaaremecht

vergoldeten oder versilbertenunedlen Metallen und ahnlichen zwar
höherals mit 15 Fl. belegten, aber nicht zu den höchstbelegten
kurzen Waaren gehörigenGegenständen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Xlls Chemifche Producte, Farbwaaren, literarifehe und

Kunstgegenstände.
»

ChemischeProducte und Farbwaareu:
a) Seife:

1. Grüne , schwarzeund andere Schmierseifejgemeinefeste Seife . . . .

2s Feine Seife in Tafeln, Kugeln, Büchsen,Töper . . — · — — . . . . . . ..

3. ParfümirteSeife ..................................... ..

Anmerk. Wenn die Umhüllungemin welchen die Waare eingeht,höherbe-

legt sind, als diese letztere,so wird dieser höhereSa erhoben.
b) Zundwaaremgemeine, als: Schwefelfäden,Schwefelhölzchen,Reib-

holzcheU-»Reibfidibusund Zündfläschchen,Zündhölzchen,Lunten (auch
Pe » Zsmdoder Sprengschnüre),Feuerschwamm(kÜUstlicher)und Zun-
der (naturlicherund künstlicher),auch Zunderpapier. . . . . . . . . . . . . . . . .

O) LEIM (F1sch·[Hausenblasen],Horn-, Leder- und Mundleim),Kraftmehl-
Producte (Haarpuder,Stärke, Kleister, Pappe), Tapiokaund Arrow-
root, Albumm und Gelatin (thierischeGallerte), Schwärzen(Ruß- und

Kohlenschwarzaller Art, [mit Ausnahmeder Knochenkohle],wie auch

400

»

25

15

vie-«-llR

frei .
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48

49

Kohlenpulver, Buchdrucker-und Frankfurterschwärze),Schuhwichseund

Wagenschmiere,Pechfackeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) Tasche, Reißkohlen,Farbstifte, nicht in Rohr oder Holz gefaßt; alle

Farben in Bläschen, Kapseln, Muscheln, Pasten und Kästchen;Par-

fümelileiewaaren
und Schminken,mit Ausnahme der weißen;Zündhütchen,

gefü te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . ..

Anmerk. Kommen dieseGegenständein Umschließnngenvor, welche ihrer Be-

schaffenheit nach zu den kurzen Waaren gehören,so unterliegen sie
dem Zolle der Umschließung

e) Feuerwerkskörper,Hefe, künstliche(einschließlichder Preßhefe),Fabri-
kate aus Gallerten, Räucherkerzchen,Siegellack, Aetzkaliund Aetzstein,
Chlorkalilauge(Eau de Javelle), Phosphor, Phosphorsäure,Chloro-
form, Schwefeläther,Quecksilberpräplarate(auchZinnober); Chlormagne-
sium, schwefelsaureund kohlensaure Magnesia, Karbolsäure(Kreosot);
Tinten und Tintenpulver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Literarischeund Kunstgegenstände: »

a) Bücher, Karten (wissenschaftliche),Musikalien, Papier, beschriebenes
(Acten und Manuscripte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Bilder auf Papier, d. i. Kupfer- und Stahlstiche, Steindrücke,Holz-
schnitte, Photographien u. dgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . ..

o) Gemälde, d. i. Gemälde auf Holz und unedlen Metallen, nicht lackirt,
auf Leinwand und Stein, dann auch Originalbilder und Zeichnungen
auf Papier (nicht durch den Druck oder Stich oder auf chemischem

Fegevervielfältigte),
und Bilddruck-Platten aus unedlen Metallen oder

olz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

xnt. Abfåne.
Abfälle:

a) Kleien- Spreu , Oelkuchen,Oelkuchenmehlund andere Rückständevon

ausgesvtteuenoder ausgepreßtenFrüchtenund Samen; Lohziegel(Loh-
kuchen,ausgelangteLohe),Blut, flüssigesund eingetrocknetes,Flechsenund

Sehnen, Dungeythierischer(auchPoudrette), ausgelaugtePflanzenasche,
cDorf-, Steinkohlens und Braunkohlenasche,Kalkäscher,Knochenschaum

Maaßstab Zoll-

der betrag.

Verzollung.
Fl. Kr.

1 Zir. —- 75

» 12 —-

» 5 —-

» frei

» frei

» frei
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Fl. Kr.

(oder Zuckererde),Abfälle von der Wachsbereitung(Bienenerde, Bienen-

keule, Bienenrob),Glasgalle, Glasschaum, Hobeli und Sägespäne·,Hefe,
natürliche(d. i. flüssigeBier- und Weinhefe),Blei-, Kupfer- und Zinn-
krätze,Gold- und Silberkrätze(Münzkrätze),Scherben von Glas- und

Thonwaaren, Kehricht, Schlamm, Schlämpe,Spülicht,Treber, Trestey
Malzkeime,Weinbeerenstiele(Kämme),Charpie (gezupfteLeinwand) . ..

b) Lumpen(Hader11)und andere Abfällezur Papierfabrikation, d. i. leinene,
baumwollene, seideneund wollene Lumpen, auch macerirte (Halbzeug,
festeoder flüssigePapiermasse), Papierabschnitzeln(Papierspäne),Maca-

latur (beschriebeneund bedruckte),alte Netze, altes Tauwerk und alte

Stricke

c) Knochen, Klauen, Füße, Hörner, geraspelt, zerkleinertoder gebrannt,
(Knochenmehl,Knochenkohle[Spodium]), Hautabschmtzel(Leimleder),
Lederabschnitzeljalte zerrisseneLederstücke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

· s s s I · 0 v « O o . . o I · · - . « i s I c i « · · « · . I · . . « . s . O O · O . . O - - s · s - - s o s

»

frei

frei

frei



Anlage II.

Sollsätze
für die

Einfuhr aus Oesterreichnach dem Zollverein
W

Maaß· Abgabensätze

» stab der
enemmn der .

nach dem nach demB g Gegenstande Ver- 30-Thaler- 52L2sGuldeni
M zollung Fuß- Fuß»

Rthlr. Sgr. Fl. Kr.

1 Abfålle:

a) Abfällevon der Eisenfabrikation(Hammerschlag,Eisenfeilfpäne);
von Glashütten, auch Scherben von Glas- und Thonwaarenj
von der Wachsbereitung; von Seifensiedereiendie Unterlaugej
von Gerbereien das Leimleder, auch abgenutzte alte Lederstücke
und sonstige, lediglichzur LeimfabrikationgeeigneteLederabfälle.

b) Blut von geschlachtetemVieh, flüssigesund eingetrocknetesjThier-
flechsenjTreber und Trester; BranntweinspüligjSpreu; Kleie;
Dorfs , Braunkohlen-und SteinkohleniAschejDünger, thierischer-
auch getrocknet (Poudrett·e), ausgelaugte Asche, Kalkäscher-
Knochenschaumoder Zuckererde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c) Lumpen aller Art; ungebleichtesoder gebleichtesHalbzeklgaus

Lumpen oder anderen Materialien , für die Papierfabrlkationj
PapierspänejMakulatur, beschriebeneund bedrucktej altkFischer-
netze, altes Tauwerk und alte Stricke; gezupfte Charple « — · . »

d) Münzgekrätz(Silbergekrätz,Goldschmiedegekrätz,Kapellasche);
Zinngekrätz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

frei frei

frei frei

frei frei

frei frei

«

2 Baumwollengarn nnd Baumwollenwaarenx

a) Baumwollengarn, ungemischt oder nur gemischtmit Leinen,
Seide ,

Wolle oder anderen Thierhaarem
l) Ein- und zweidrähtiges,

.

.

«.-.

.

J«.-..«
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Maaß, Abgabensätze

» stab der
nach dem nach demBenennung der Gegenstande. Vw 30·Thaler« HYHGUWM

«
"

zollung. Fuß« Fuß«

Rthre. Sge. Fl. Ke.

ov)rohes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1 Ztr. 2 —- 3 30

XI)gebleichtesoder gefärbtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
» 4

»

—- 7 —-

2) Drei- und mehrdrähtiges,roh, gebleichtoder gefärbt;Dochte,
ungewebte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

6 — 10 30

b) Waarenaus Baumwolle, allein oder nur in Verbindung mit
Lemen oder Metallfädeu:

1) Rohe (aus rohem Garn verfertigte) und gebleichtedichte
Gewebe, auch appretirt, mit Ausschlußder sammetartigen
Gewebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 10 —- 17 30

2) Alle nicht unter Nr.1. und 4. begriffenedichte Gewebe;
rohe (aus rohem Garn verfertigte) undichte Gewebe ;

Strumpfwaaren; Posament·ier-und Knopfmacherwaarenj
auchGespinnste in Verbindung mit Metallfäden. . . . . . .. » 16 — 28 —-

3) Gebleichteundichte Gewebe, auch appretirt . . . . . . . . . . . .. » 26 20 46 40

4) Alle undichteGewebe , soweit sie nicht unter Nr. 2« Und 3. .

begriffensind; Spitzen und alle Stickereien . · . - -
» 30 —- 52 30

3 Blei und Bleiwaaren, auch mit Spießglanz legiti-
81.)1) Rohes Bieiin Vcöcken,Mulden 2e.,a1tes Bruchstei,Bleiasche. . frei . frei .

2) Blei-, Silber- und Goldglätte;Mennige. . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Zir, — 7z —- Mk
b) GewalztesBlei; Buchdruckerschriften,Stereotypplatten. . « - - - « » —- 15 — 52z
c) GrobeBleiwaaren, als: Kessel, Röhren, Schrot, Draht Us-

aUchm Verbindungmit Holz oder Eisen , ohnePolitur und Lack. » 1 — 1 45

d) Feine,auch lackirte Bleiwaarenj ingleichenBleiwaaren ins Ver-

bindungmit anderen Materialien , soweit sie dadurchmchtUnter
die kurzenWaaren fallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » . 4 —- 7 —-

4 Vurstenbindew und Siebmacherwaarem
a) Gkvbe,in Verbindungmit Holz oder Eisen, ohne Politur Und Lacki

"

b
aUFhdexgleichenAbstauber aus ungefärbtenFedern . . . . . . . . . .. » — 20 1 10

) Feme- ZUVerbindung mit anderen Materialien , soweit sie da-

durch«Mcht unter die kurzenWaaren fallen. . . . . . . . . . . . . . .. » 4 —- 7 —

5 DVVsUeUHHApothekers und Farbewaarem
a) AethmscheOele; Aetzkaliund Aetzstein;ChlorkalilaugeGan de

IMOUOVChlvxvformjKarlsbader Sale Phosphor und Phos-
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W

Maus, Abgabensätze

stab der»

. nach dem nach demBenennung der Gegenstande Ver- 30-Thalek- 523-Gulden-
JIF zollnng. Fuß. Fuß-

.

«

Rthlr. Sgr. Fl. Kr.

phorsäurejTinte und Tintenpulver; Tasche, Farben- und Tuschi
kasten; Mundlack (Oblaten), Schwefeläther;Siegellack;Queck-

silberpräparate(auch Zinnober) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Zir. 3 10 5 50

b) AetznatronjBleiweiß; Bleizucker;chromsaures Bleioxydj chrom-
saures Kalij gelbes blausaures Kali; Grünfpan, raffinirterj
Orseille und Persio; Zinkoxyd(8inkweiß). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 — 1 45

c) Soda, kalzinirtej doppeltkohlensauresNatron . . . . . . . . . . . . . . .. »
—- 20 1 10

d) Albuminj arsenigeSäure; Citronensaftj citronensaurerund wein-

steinsaurer Kalk; Eichenholz-,«Galläpfel-und Knoppern-Extrakt; s

Eisenbeizen; Eisenmohrj Eisensaffran,«Eisenvitriol (grünek)j
KnochenkohlejKnochenmehl;Lakmusj Mineralwasser,künstliches ;-
und natürliches,einschließlichder Flaschenund Krüge;Pott-(Waid-)
Asche;Salpeter, roh und gereinigt; SalpetersäurejSchüttgelbj
Schwefel (auchSchwefelblüthe);SchwefelarsenikjSchwefelsäure;
schwefelsauresund salzsaures Kali; Smaltej Streuglasj Wein- F

hefe, trockene und teigartigej Weinsteinund WeinsteinsäurejZündi -

waaren, nämlich:Schwefelfäden,Schwefelhölzchen,Reibhölzchen,
Reibfidibus und Zündfläschchen,Zündhölzchen,Lunten (auch
Pech-, Zünd- oder Sprengschnüre),Feuerschwamm(künstlicher) F
und Zunder (natürlicherund künstlicher),auch Zunderpapierj ?

Farbwurzeln, gemeine, gemahlen und ungemahlen, als: :

echte und falscheAlkanna, Curcumä,Krapp, dann Waid, Wan, I

Saflor, Färbeginster,Kermeskörner,·
»

Berberitzenholzund -Wurzeln, Gelbholz (Fustik), weißeSees ;
blumenwurzeln,Quercitron, Sumach, Eicheln und Eichelhülsen
(Vallonea), Knoppern (Eckerdoppern),auch Knoppermehl,Gall- ;
äpfel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei . frei .

e) ChlorkalkjGrünspan,roher (in Broten oder Kugeln); Leim

upoGelatinejGlycerin(Oelsüß);Kermes, mineralischer,·Kupfer-
vItrIvl, gemischterKupfer- und Eisenvitriolj ZinkvitrioljRußj
SchuhwlchsejSchwärze;Wagenschmiere;Feuerwerk und Pech-
fackeln; Alaun; kohlensaures und schwefelsauresAmmoniak;
Salmiakj HirschhorwUnd Salmiakgeistj Wasserglas . . . . . . . . . . I Zik. —- 15 —- 52s

f) Chlormagnesium,schwefelsaureund kohlensaureMagneia Ros-
«

marm- Und Wachholdcröl. . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 2 —- 3 30

lg) GemahleneKreidej schwefelsauresNatron (Glaubersalz).. . . . .. » —- 17z



Maß· Abgabensätze

nach dem nach dem
Vers 30 · Thaler· 52ki Gulden-

zollung. Fuß· Fuß«

Rthlr. Sgr. Fl- KI-

Benenmmg der Gegenstände.
As

h) Lakritzensaft;Oxalsäurennd oxalsaures Kali . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Zir. 1 10 2 20

i) Salzsäure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
» — 2z —- SE-

k) Soda, rohe, natürlicheoder künstlicheskrystallisirteSoda..... » ·- 73; —- 26k

S Eier und Stahl, Eisen- und Stahlwaarem

a) Roheisen aller Art, altes Brucheisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
—- 5 —- 173

b) Geschmiedetesund gewalztes Eisen in Staben (mit Ausnahme
des faoonnirten); Luppeneisen,«Eisenbahnschienen,Roh- und

CementstahljGuß- und raffinirter Stahl ; Eisen, welches zu
groben Bestandtheilen von Maschinen und Wagen (Kurbeln,
Achsenu. dgl.) roh vorgeschmiedetist, insofern dergleichenVe-

standtheileeinzeln 50.—Pfund und darüber wiegen . . . . . . . . . . ..
»

— 25 1 27k
Anmerk. Luppeneisen noch Schlacken enthaltend in Masseln oder

»

Prismenj fxrnerroher Stahl in Blöckeiioder Gußstücken. »
— 10 —- 52k

c) FaconnirtesEisen in Stäbenj Radkranzeisenzu Eisenbahnwagenj
PflugschaarewEisenj schwarzes Eisenblechj rohes Stahlblechj
rohe (unpolirte) Eisen- und Stahlplattenj Anker, sowie Anker-
und Schiffskettem Eisen«und Stahldraht, auch Stahlsaiten·« » 1 5 2 Zä-

d) GefirnißtesEisenblechjpolirtes Stahlblechj polirte Eisen- und

Stahlplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 223 3 33
e) Weißblech;gewalzteund gezogene schmiedeeiserneRöhren- « — — » » 2 15 4 22z
f) Eisen- und Stahlwaaren:

l) Ganz grobe Gußwaaren in Oefen, Platten, Gittern 2c. . »
—- 12 — 42

- 2) Grobe, die aus geschmiedetemEisen oder Eisenguß,aus

Eisenund Stahl, Eisenbcech,Stahl- und Eisendmht, auch
- m Verbindungmit Holz gefertigt, jedochnicht Polirt sind-

Und zwar:
o’«)Ambosse,Bratspieße,Brecheisen, Drahtgewcbe,Drei-

füße, Eggen, Fallen und Fangeifen-DUUg-,Heu-
und Ofengabeln, Harten, Hemmschuhe-Hufeisen-
Klammern,Keller Kessel,Ketten (mit Ausschlußder

Bundes - Gesetzbl 1868. 41



280
.

,

. .

Benennung der Gegenstände.

Maaßi

stab der

Ver-

zollung

W. ———-

Abgabensätze

nach dem
30 - Thaler-
Fuß«

Rthlr. Sgr.

nach dem

5252sGulden-

Fl.·

Fuß-
Kr.

Anker- und Schiffsketten),Kochgeschirre,Nägel,Draht-
stifte, Gußstifteund HolzschraubemPfannen, Pflug-
schaaren, Plätteisen,grobe Ringe, Rvste, Schaufeln, .

gepreßteoder gegossene rohe Schlüssel- Schmiede-
hämmer, Schraubenbolzenund -Muttern, Schürhaken,
großeWaagebalken, Wagen-, Thür- und Truhen-
beschläge,Wagenfedern und gleichartigeGegenstände,
alle diese Waaren weder vollständigabgeschliffennoch
gesirnißt,verkupfert oder verzinntj ferner Futterklingen
(Strohmesser), Sensen und Sicheln · . . . . . . . . . . . . ..

A) Andere, auch vollständigabgeschliffene,gefirnißte,ver-

kupferte oder verzinnte, als: Aexte, Degcnklingen,
Feilen, Hämmer,Hecheln, Hobeleisen,Kaffeetrommeln
und -Mühlen, Schlösser, Schraubstöcke,grobe Messer
zum Handwerksgebrauch, Stemmeisen, Striegeln,
Thurmuhren, Tuchmacher- und Schneiderscheeren,
Zangen u. dgl. m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Feine: «

a) Aus feinemEisenguß,polirtem Eisen oder Stahl, oder

aus Eisen oder Stahl in Verbindung mit anderen

Materialien, soweit sie dadurch nicht unter die kurzen
Waaren fallen, als: Gußwaaren(feine), lackirte Eisen-
waaren, Messer, metallene Stricknadeln, metalletle

Häkelnadeln, Scheeren, Schwertseger - Arbeit 2c.,

jedoch mit Ausnahme der nachstehendunter ZE.ge-
nannten . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . ..

ff) Nähnadelnj Schreibfedern aus Stahl und anderen
unedlen Metallen; Uhrfournituren und Uhrwerke aus

unedlen Metallen; Gewehre aller Art . · . . . . . . . . . ..

3)

Erdån Und Erze:
Erden Und rohe mineralischeStoffe, als:

Kalk Und Gyps, gebrannt und ungebrannt; Mörtel,Amianth
und Asbest; ,

»

Erze- z«VI Blei-« Eisen-«KUPfek--Zuch- Und Zinn-Erze,
Gold- und Silberstufen,Kobalt- und NickelsErzej

1 Zir.

»

10

10

20

lQ 20

440

17 30

»w-

».-..
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Pnzzuolan- und Santorinerde (auch Cement und Traß),
Mergel, Lehm, gemeiner Ziegel-

«

und Töpferthom Trippel,
Talk- und Walkererde (alle diese Erden auch gemahlen und ge-

schlemmt),Garten- und Moorerde«;Sand und Schlacken;
Bolus (auch Siegelerde), Maltheser Erde (weißerBolus),

Blutstein, Bimsstein und Schmirgel, Fluß- und Schwerspath,
auch gemahlen und geschlemmt;Bimsstein, geformt; Braunstein;
Ofenbruch, zinkischer(Tutia alexandrina),· Farberde,gelbe,
grüne,rothe; Graphit (Wasserblei,Reißblei);Kreide, rohe (un-
geschnittene),weißeund schwarze;Kolkothar, Ockcrj Satinober,
Umbraj weißePfeier- und andere Erden zur Erzeugung von

Steingut und Porzellan; Liihographirsteine. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Flachs und andere vegetabilische Spinnstosse, mit Aus-

nahme der Baumwolle, roh, geröstet, gebrochenoder

gehechelt,«auchAbfälle, ingleichenWaldwolle . . . . . . . . . . . . . . ..

Getreide und andere Erzeugnisse des Landbaues:
a) Getreide,auch gemalzt, und Hülfenfrüchte. . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Sämereien und Beeren:

I) Anis, Coriander, Fenchel und Kümmel . . . . . . . . . . . . . . »

2) Alle übrigen Sämereien einschließlichder Oelsämereienj
frische Beeren, ingleichen Wachholderbeerenaller Art;

Erdnüsse. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

C) Garten- und Futtergewächse,frische; BlumenzwiebelnjMeer-

zwiebelnjKartoffeln; Rüben;Wurzeln, frische; SchwämmeUnd

Pilze (cinschcießcichder Trüffecn); Obst, frisches; lebendkGy-
Wächse,auch in Töper oder Kübelnj Heu; Stroh; Getrelde m

Garben; Hülfenfrüchteim Kraut ; Gras; Seegrasj Karden

(Weberdisteln);Bäume, Sträucher-,Reben, SchößlmgeySetz-
lInge- Stauden zum Verpflanzen; RoßkastaniemMaUcbeekblätteri
Feuerschwamm,roher ; HolzzunderjHeidekraut und Heidekraut-
WlskzelniKalmus, frischer,· Flechtenund Moosej Schachtelhalmj
VmseIHSchilfe und Rohrc (Dach- nnd Weberrohre), gespalten,
Qeschmthnoder zugespitzt;Bast, roher; Streulaub Und Häcker-
lmg GackschjNadeln und Zapfen von Nadelhölzern. . . . . . . ..

d) Hopfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 str.
41’

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei .

frei

frei .

frei
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10

11

12

Glas und Glaswaarem —

.

a) Grünes,schwarzesund gelbesHohlglas («Glasgeschirr)in seiner
natürlichenFarbe, weder gepreßt,geschliffennoch abgerieben.. .

b) WeißesHohlglas, ungemustertes, ungeschliffenesoder nur mit

abgeschliffenenStöpseln, Böden oder Rändern; Fenster- und

Tafelglas in seinernatürlichenFarbe (grün,halb und ganz weiß);
Glasbehängezu Kronleuchtern,Glasknöpfe,Glaskorallen, Glas-

perlen, Glasschmelz,Glastropfen, auch gefärbt. . . . . · · — - « — - · »

c) Gepreßtes,geschliffenes,abgeriebenes,geschnittenes,gemustertes,
massioesweißesGlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) Spiegelglas:
1) Rohes, ungeschliffenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2) Geschliffenes,belegt oder unbelegt. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- e) Farbiges, bemaltes oder vergoldetesGlas , ohne Unterschiedderv

Form; Glaswaaren in Verbindung mit anderen Materialien,
soweit sie dadurch nicht unter die kurzen-Waarenfallen . . . . . ..

Anmerk. Glasmasse, sowie Glasröhren, Glasstäugelchenund Glas-

plättchenogneUnterschied der Farbe, wie sie zur Perlen-
bereitung, unstglasbläsereiund Knopffabrikation gebraucht
werden; Glasurmasse . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Haare von Thieren, mit Ausnahme der Wolle ; Menschenhaakei
Federn und Borsten:

,

a) Haare, einschließlichderMenschenhaare,roh , gehechelt,gesotten,
gefärbt, auch in Lockenformgelegt;iVettfedern und unzuberectete

SchtäuckfedesrnjSchreibfedern (Federspulen), rohe Und gezogene-
or en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Haare, gesponnenj Federn, auch gefärbte, soweit sie nicht vor-

stehendunter a. begriffensind, oder zu den Kleidern oder Putz-
waaren gehören. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Häute und Felle:

, a) Rohe (grüne,gesalzene,trockene)zur Lederbereitungjrohe behaarte
s

Schaaf-, Lamm- und Ziegenfellejrohe Hasen- und Kaninchenfelles
«b)Felle zur Pelzwtzrki(Rauchwaar«en·)Bereitung. . . . . . . . . . . . . ..

1 Zik.

Zir.

1 Str.

frei

frei

20

frei

q

XII

frei

frei

10x
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13 Holz nnd andere vegetabilischeund animalifche Schnitz-

a)

b)

C)

d)

E)

ftoffe, sowie Waaren daraus, mit Ausnahme der

Waaren von Schildpatt:
Brennholz, auch Reisigj HolzkohlenjHolzborkeoder Gerberlohej
Lohkuchen(ausgelaugte Lohe als Brennmaterial) . . . . . . . . . . . ..

Bau- und Nutzholzaller Art, auch gesägt oder auf andere Weise
vorgearbeitet; ingleichen andere vegetabilischeund animalische
Drechsleri und Schnitzstoffe:

1) Bernstein (Bernsteinmasse),Gagat (schwarzer Bernstein);
Hobel- und SägespänejHörner,HornspitzemHornscheiben
und HornspänejKnochen, ganz oder in Stücken,Klauen,
Füße und Hufej Schildpatt, Meerschaum,Wallfischbarten
(Fischbein, rohes); Stuhlrohr, ungespalten, ungebeizt;
Stöcke und Röhre, mit Ausnahme des Schilf - und Stuhl-
rohrsj Cocoss und Coquillasnüsseund. CocosnußssSchaalenj
Areka- und Steinnüsse....- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Elfenbein und andere Thierzähne;Perlmuiter und andere

Muschelschaalen,roh oder blos geschnitten,in Platten und

Blöcken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Grobe, rohe, ungefärbteBöttcher-, Drechsler- und Tischler-
arbeiten aus Holz, auch blos gehobelteHolzwaarenund Wagner-
Arbeitenj grobe nngefärbtehölzerneMaschinen(auchDrehbänke,-
Mangeln, Mühlen, Pressen, Spinnräderund Webestühle),auch
UneingelegteParquelten, rohe nngefärbtejgrobeBöttcherwaaren
mit eisernen Reisen, gebrauchte;Besen von Reisig,- grobe Korb-

flechterwaaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Holz in geschnittenenFournierenj Korkplatten, Korkscheiben,
KorksohlemKorkstöpseljStuhlrohr, gebeiztes, gefärbtesoder

Sespaltenes . . . . . . . . . . .

,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VolzerneHausgekäthc(Möhe[),eingelegteParquetten und an-

dere »T1schler-,Drechsler- nnd Böttcherwaaren,sowie Wagner-
Llrbeiten,welchegefärbt,gebeizt, [ackirt, polirt, oder auch in

eIUzeerUTheilen in Verbindungmit Eisen, Messing, lohgarem
Leder dek Glas verarbeitet sind; Möbel in Verbindungmit

Bast-- V»IUer-,Schilf -, Stuhlrohr-, Stroh- und Korbgeflechtenj
auch gerlssenesFischbeiu................................ ..

2)

»

frei

frei

frei

.

— frei

15«

frei

frei

frei

52z
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f) Feine Holzwaaren (mit ausgelegter oder Schnitz-Arbeit),feine
Korbflechterwaaren,sowie überhauptalle unter c., d.- und e.

nicht begriffenenWaaren aus vegetabilischenoder animalischen
Schnitzstoffen,mit Ausnahme von Schildpattj auch in Verbin-

dung mit anderen Materialien, soweit sie dadurch nicht unter

die kurzenWaaren fallen; HolzbronzejBleistifte, Rothstifte und

ähnliche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Ztr. 4 —- 7 —

g) GepolsterteMöbel (mit oder ohne Ueberzug)aller Art . . . . . . .. » 3 10 5 50 «

14 Instrumente, Maschinen und Wagen:

a) Instrumente, ohne Rücksichtauf die Materialien , aus welchen
sie gefertigt sind:

—

l) . · · . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . - » ).) 2 —- 3

2) Astronomische,chirurgische,optische (mit Ausnahme der

gefaßtenAugengläserund Operngucker), mathematische,
chemische(für Laboratorien), physikalische.. ..

. . . . . . . . . .. frei frei

b) Maschinen:
1) Lokomotiven, Tender und Dampfkessel. . . . . . . . . . 1 Ztr; 1 ·- 15 2 37z
2) Andere, und zwar, je nachdem der dem Gewichte nach
überwiegendeBestandtheil besteht:
a) aus Gußeisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » — 15 .- 52z s»

,6’)aus Schmiedeeisenoder Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . .. » —- 25 1- 2735
J-) aus anderen unedlen Metallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 10 2 20

c) Wagen:
l) Eisenbahnwagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vom Werthe 10 Prozent.
2) andere Wagen mit Leder- oder Polsterarbeit . . . . . . . . .. 1Stück. 50 — 87 30

15 Kautfchuck- nnd Guttapercthanrem
a) Schuhmacher-,Sattler-, Riemer- und Täschnerwaarenxsowie

andere Waaren aus unlackirtem,ungefärbtem,unbedrucktemKaut-

schuck,alle diese Waaren auch in Verbindung mit anderen Ma-

terialien, soweitsie dadurchnicht unter die·kurzenWaaren fallen;

Schuhe von Ftlz oder Tucheckenin Verbindung mit Kautschuck;
übersponneneKautschuckfäden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Ztr. 4 —- 7 —-
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b) Waaren aus lackirtem, gefärbtemoder bedrucktem Kautschuck,
auch in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie dadurch
nicht unter die kurzen Waaren fallen; Schuhe, ganz oder theil-
weise aus Kautschuck,mit Ausnahme der unter a. genannten.. 1 Ztr 7 — 12 15

c) Gewebe aller Art mit Kautschucküberzogenoder getränkt,sowie
Gewebe aus Kautschuckfädenin Verbindung mit anderen Spinn-
materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . ..

» 15 — 26 15

Anmerk. Waaren aus Guttapercha werden wie Waaren aus Kaut-

schuckbehandelt. -

16 Kleider und Leibwåsehe, fertige, auch Putzwaarem

a) Von Seide oder Floretseide, auch in Verbindung mit Metall-

fäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 40 — 70 —

b) Andere , soweit sie nicht nachstehendunter c. und d. genannt

sind; Herrenhiite von Seide, unstaffirt, staffirt oder garnirtz
künstlicheBlumen; zugerichteteSchmuckfedern. . . . . . . . . . . . . . .. » 30 —- 52 30

c) Von Geweben mit Kautschuckoder Gnttapercha überzogenoder

getränkt, sowie aus Gummifädenin Verbindung mit anderen

Spinnmaterialieuj Herrenhütevon Filz aus Wolle oder anderen

Thierhaaren, unstafsirt, staffirt oder garnirt . . . . . . . · . . . . . . .. » 15 — 26 15

d) Leinene Leibwäsche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 10 — 17 30

17 Kupfer und andere nicht besonders genannte nnedle

Metalle und Legirungen ans unedlen Metallen,
sowie Waaren daraus:

a) JU rohem Zustande oder als alter Bruch . . · . . . . . . . . . . . . . . . .. . frei . frei ·

b) Geschmiedetoder gewalzt in Stangen oder Blechqu auchDraht-l Ztr. 1 22z 3 323
C) JU Blechenund Draht , plattirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

v

» 4 —- 7 .-

d) Waaren,und zwar:

.

"

l) Drahtgewebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
» 3 .- 5 15

2) Klkpferschmiedesund GelbgießeriWaareu,als? Blaser
Ugeleisen,Eimer, Gewichte, Gewindc, Haken, Gähne-

KsllctyLampen, Leuchter, Lichtputzen,Mörser,Riegel,
Rohren, Schlösser,Schraubenbolzeuund -Muttern, Schüs-
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seln, Thür-, Fenster-, Truhen- und Wagenbeschläge,
Waageschaleuund ähnlichegrobe Waaren, auch in Ver-
bindung mit Holz oder Eisen, ohne Politur und Lack, »

3) Andere Waaren, auch in Verbindung mit anderen Mate-
rialien, soweit sie dadurch nicht unter die kurzenWaaren
fallen; auch Sünd- oder Kupferhütchen,mit oder ohne
Füllung. . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kurze Waaren, Onincaillerien 2c.:

a) Waaren, ganz oder theilweise aus edlen Metallen, echtenPerlen,
Korallen oder Edelsteinengefertigt; Taschenuhren;echtes Blatt-

gold und Blattsilber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Waaren, ganz oder theilweise aus Schildpatt, aus unedlen,
echt vergoldeten oder versilberten, oder mit Gold oder Silber

belegten Metallen gefertigt; Stutz- und Wanduhren, letztere
mit Ausnahme der hölzernenHängeuhren;unechtes Blattgold
und Blattsilberj feine Galanterie- und Quincaillerie- Waaren

Gerrew und Frauenschmuck,Toiletten- und sogenannteNippestisch-
sachen u. s. w.) ganz oder theilweise aus Aluminiumj ferner
dergleichenWaaren aus anderen unedleu Metallen, jedoch fein
gearbeitet und entweder mehr undweniger vergoldet oder ver-

silbert oder auch v.ernirt, oder in Verbindung mit Alabaster,
Elfenbein, Email, Halbedelsteinen und nachgeahmtenEdelsteinen,
Lava, Perlmutter oder auch mit Schnitzarbeiteu,Pasten, Kameen,
Ornamenten in Metallgußund dergleichen;Brillen und Opern-
gucker;Fächer;feine bossirteWachswaaren,«Perrückenmacherarbeitj
Regen-und Sonnenschirme; Wachsperlen; ingleichenWaaren aus

lssespinnstenvon Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle oder anderen

Thierhaaren,welchemit animalischenoder vegetabilischenSchnitz-
stofer, unedlen Metallen, Glas, Kaut.schuck,Guttapercha, Leder,
Ledertuchcis-arbei- cloth), Papier, Pappe, Stroh oder Thon-
waaren verbunden und nicht besonders tarifirt sind, z. B. Knöpfe
auf Holzformen und dergl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ..

b)

Leder und Lederwaaren:
a) Leder aller Akt- mit Ausnahme des nachstehendunter b. ge-

nannten; Pergament; Stiefelschäfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

l Ztr. 20

50

15

87

26

40

30

15

30
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b) Brüsselerund DänischesHandschuhlederjauch Korduau, Maro-

kin, Saffian und alles gefärbteund lackirte Leder . . . . . . . . . ..

Anmerk. zu b. Halbgare, sowie bereits gegerbte, noch nicht gefärbte
oder weiter zugerichtctc Ziegen- und Schaaffelle . ..

c) Waaren aus lohgarem, lohrothemoder blos geschwärztemLeder,
Schuhmacher-,Sattler- und Täschnerwaarenaus behaartenFellen,
grobemunbedrucktem Wachstuch,grauer Packleinwand,Segeltuch,
rohem Zwillich oder Drillich, alle dieseWaaren auch in Verbin-

dung mit anderen Materialien, soweit sie dadurchnichtunter die

kurzen Waaren fallen; Schuhe von Filz oder Tucheckenin Ver-

bindungmit Leder oder Ledertuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ..

d) Waaren von Korduan, Saffian, Marokin, Brüsselerund Dä-

nischemLeder, von sämisch-und weißgaremLeder, von gefärb-
tem oder lackirtem Leder und Pergament; ferner Schuhmacher-,
Sattleri und Täschnerwaarenvon Ledertuch, Wachstuch(mit
Ausnahmedes groben unbedruckten),von Wachsmousselinoder

Wachstafft, alle diese Waaren auch in Verbindung mit anderen

Materialien, soweit sie dadurch nicht unter die kurzen Waaren

fallen; Schuhe, ganz oder theilweise aus Leder, mit Ausnahme
der unter c. begriffenen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

s) Handschuhe............................................ ..

Leinengarn,Leinwand und andere Leinenwaaren, d. i-

CFIFund Webe- oder Wirkwaaren aus Flachs oder anderen vege-
tabllIschenSpinnstoffen, mit Ausnahmeder Baumwolle:

a) Rohes Garn:

1) Maschinengespinnst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

) Handgespinust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..". . . . . . . ..

b) Gebceichkes,desgleichenblos abgeko tes oder gebüktes(geäscher-
tes) Gam- ferner gefärbtes(Harn.kh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c) 8wim- wh- gebleichtoder gefärbt ......................

d) SeilekwaarwEingebleichthauch dergleichen«getheerte,geleimte,
gesikmßtelSeblelchteSeile, Tem, Stricke, Garten, Tragbänder

Bund-szip-seyn Ess-

1 Zir.

15

XI

13 10

15

frei

XI

12

23

.

.

frei

45

52«;-

15

20

HZJ

55
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nnd Schläuche;Feuerlöscheimeraus geflochtenemund gedrehtem
Haufe, ungebleichtejDecken aus losen Fafern . . . - . . . . . . . . . .. 1 Zir. —- 15 —- 5235

e) Graue Packleinwand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » — 20 1 10

Anmerk. UnterlPackleinwand wird ein ungebleichtes, grobes, glattes,
auch einfach geköpertesGewebe (ohne Muster)·verstanden,
welches nicht über 30 Fäden in der Kette aus emen Prenßii
schen Zoll enthält.

f) Rohe Leinwand, roherZwillich und Drillichj Seilerwaaren, ge-
bleichte nnd gefärbte,soweit sie nicht unter d. begriffensind .. » 4 — 7 —

g) Gebleichte, gefärbte, bedruckte oder in anderer Art zugerichtete,.

auch aus gebleichtemGarn gewebteLeinwand; gesbleichteroder

in anderer Art zugerichteterZwillich und Drillich; rohes und

gebleichtes, auch verarbeitetes Tisch-, Bett- und Handtücherzeugj ,

leinene Kittel; Batift und Linon . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . ..
» lQ — 17 30

- h) Bänder , Vorten, Fransen, Gaze, gewebteKanten, Knopfmacher-,
Posamentieri nnd Strumpfwaaren, Gespinnsteund andere Waa-

ren in Verbindung mit Metallfåden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

»

» 20 —- 35 —

.i) Zwimspitzen ...........................................
.. » 40 —- 70 .-

21 Literarifche und Kunst-Gegenstände:

a) Papier, beschriebenes(Akten und Manuscripte);Bücher-Kupfer-
stiche, Stiche anderer Art, sowieHolzschnittejLithographlenUnd

Photographien; geographischeund Seekartenj MUsikalIeU· · - - «
« frei « frei

b) GestocheneMetallplatten, geschnitteneHolzstöcke,sowielithogra-
phischeSteine mit Zeichnungen,Stichen oder Schrift, alle diese
Gegenständezum Gebrauch für den Druck auf Papier . . . . . . .. . frei . frei

C) Gewäldeund Zeichnungen,·Statuen von Marmor und anderen

Stemarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . frei . frei

22

Psehlz
Mahlprodukte nnd andere Verzehrnngsgegew

«

tän e:

a) Mühlenfabrikateaus Getreide und Hülfenfrüchten,nämlich: ge-

schrotene oder geschälteKörner, Graupe,·Gries, Griitze, Mehlj

»
-
-...»...
..—-.-.J-..-»«..s—
——,-
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Backwerk- gewöhnliches(Bäckerwaare);Stärkegummi(Dextrin,
Leogomme)

b) Nudeln und gleichartigenicht gebackeneErzeugnisseaus Mehl;
ferner Sago und Sagosurrogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c) Kraftmehl, Stärke , Haarpuder, Tapioka und Arrowroot

d) Gartengewächse,zubereitete,d. i. Gemüseund Krautarten, Kar-
toffeln und Rüben, eßbareWurzeln, Schwämmeund Pilze (ein-
schließlichder Trüffeln), getrocknetoder comprimirt, gedörrt-
zerschnittenoder sonst zerkleinert,gesalzen,in Essigeingelegt, in

FässernjCichorien, getrocknetoder gedörrtj
Obst, nämlich:Aepfel,Aprikosen,Birnen, Johannisbeeren,

Kirschen,Melonen, Mirabellen, Mispeln, Pfirsiche,Pflaumen,
Ouitten, Schlehen, Stachelbeeren, getrocknet,gedörrt,zerschnitten
oder auf andere Weisezerkleinert, ohne Zucker gekochteObstmuße,
ingleichenNüsse,als welscheund Hasel-Nüsse,trockene oder aus-

e älte;g sch
Senfsaat, Senfpulver oder gemahlenerSenf (nicht in

Blasen, Flaschen oder Krügen verpackt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e) Kastanien (Maronen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

f) Butter, frische,gesalzenund eingeschmolzen. . . . . . . . . . . . . ..

g) Käse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

h) l) Fleisch, gesalzenes,geräuchertes,auch Speck; Fleischextract
2) Fische (mit Ausnahme der Heringe), gesalzen, getrocknet,
geräuchert,in Meerwassereingelegt (mariuirt), in Fassern,
Töper und dergleichen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . ..

i) Konfitüren,Zuckerwerk,Kuchenwerkaller Art; Oliven; Pastetem
Tafel-Bonillon, Saucen und andere ähnlicheGegenständedes

feineren TafelgenussesjKakaomasse,gemahlener Kakao, Choko-
ladeund ChokoladensSurrogatejferner künstlicheHefe. . · . . ..

k) FusthwGewürze, Gemüse und andere Konsumtibilien(Pi[ze,
TruffklmGeflügel,Seethiere und dergl.), mit Zucker,Essig,
Oel»eingemacht,eingedämpftoder auch eingesalzen,m Flaschen,
KrugekfxVüchsenj«zubereiteteFische-«Senfpulver oder gemahlener
Senf m Blasen,Flaschen,Krügen;Seuf, zubereiteter.

1) onnig·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

m) Bier m Fässernund Flaschen. . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

II) Wein Und Most- auch Cider in Fässernund Flaschen. . . . . . ..

I o · s · o s o s s s s s « · s c o i i « s i · . « s i · « O · · s I i - s o o I s o s · c

42«

Zir.
»

frei

frei

frei .

15

15

10

20
20DleOT

frei

frei
.52z

HZZH
20

55

52z

15

-

45

10·
40.p.--«loo
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·24

Oel und Fette-
a) Fettes Oel in Fässernmit Ausnahmedes Baumöls, des Palm-
öls (Palmbutter), des Kokosnußöls(Kokosbutter)und der par-
«fiimirtenOele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

b) Fettez
1) Parafsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2) Unschlitt...... ................................. ..

c) Stearin, einschließlichStearinsäure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d) Rückstande,feste, von der Fabrikation fetter Oele, auch ge-

mahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . ..

Papier und Pappwaarem

a) Graues Lösch-nnd Packpapier, Pappdeckel,Preßspäne, künst-
liches Pergament; Papier zum Schleifen oder Poliren (auch
Bimssteins und Schmirgeltuch); Schieferpapier . . . . . . . . . . . . . ..

b) Ungeleimtesordinaires (grobes graues , halbweißesund gefärb-
tes) Papier, alles ungeleimte Druckpapierj sFormerarbeit aus

Steinpappe, Asphalt oder ähnlichenStoffen, auch in Verbindung
mit Holz oder Eisen, jedochweder angestrichennoch lackirt . ..

c) Alles andere, soweit es nicht unter d. genannt ist, auch litho-
graphirtes, bedrucktes oder liniirtes, zu Rechnungen, Etiketten,
Frachtbriefen, Devisen ic. vorgerichtetesPapier; Malerpappe..

d) Gold- und Silberpapier,·Papier mit Gold- oder Silbermuster,«
durchgeschlagenesPapier; ingleichenStreifen von diesenPapier-
gattungen; Papiertapeten; Waaren aus Papier, Pappe oder Papp-
masse (mit Ausnahme der Spielkarten); Formerarbeit aus Stein-

«

pappe, Asphalt oder ähnlichenStoffen , soweit sienicht Unter b.

begriffen i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e) Waaren aus den vorgenannten Stoffen in Verbindungmit an-

jfzeklenMaterialien,soweit siedadurch nichtunter die kurzenWaaren
a en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Parfiimerien und Seife-

b") Gemeine feste Seife . . . . ..- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

a) Grüne, schwarzekmdandere Schmierseife. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,

1 Zir.

1 In.

1 Ztr

»

15

15

20

25
25i

52z

52z

1 4«5

27
27Hy-
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c) Feine in Täfelchen,Kugeln, Büchsen,Krügen, Töper . . . . . . .. 1 Ztr. 2 — 3 30

d) Parfümerienaller Art . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 3 10 5 50

Anmerk. Wenn die inneren Umschließungemin welchen die Waare

eingeht, für sichhöherbelegt sind, als die letztere, so wird

dieser höhereSatz erhoben.

26 Pelzwerk (Kürschnerarbeiten):
a) UeberzogenePelze, Mützen,Handschuhe,gefütterteDecken,Pelz- .

futter und Besätzeu. dgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 22 — 38 30

b) Fertige, nicht überzogeneSchaafpelze, desgleichenweißgemachte
und gefärbte, nicht gefütterteAngora· oder Schaaffelle, unge.
fütterteDecken, Pelz-Futter und Besätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 3 —- 5 15

27 Seide und Seidenwaarem

a) Seide, abgehaspelt (Greze) oder esponnen; Floretseide, ge-
kämmt,gesponnenoder gezwirnt, aåediese-Seide nicht gefärbt;
auch Abfälle von gefärbterSeide . . . . . . . . . . . . . . . . . ..« . . . . . .. . frei « frei

b) Seide und Floretseidegefärbt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Zir« — 7 ,-

c) Waaren aus Seide oder Floretseide, auch in Verbindung mit

Metallfäden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 40 —- 70 .-

d) Waaren aus Seide oder Floretseide in Verbindung mit Baum-

wolle, Leinen oder Wolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « » 30 —- 52 30

28 Steine nnd Steinwanrem -

"8) Steine,rohe oder blos behauene;Flintensteine, Mühlsteine,auch
mit eisernen Reier oder MetallhülfenjSchleif- und Wetzsteine
alle-FArt, auch Probirsteine; grobe Steinmetzarbeiten,z. B.

Thur-und Fenstekstöcke,Säulen und Säulenbestandtheile-Rinueiy
Rohren undTkögeUnd dergleichen,Ungeschliffen,mit Ausnahme
der Arbeiten aus Alabaster und Marmor; Schusser (Klickek)
aus armer und dergleichen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. frei frei

h) Edelsteinealler Art, geschliffen,Perlen nnd Korallen ohneFas-
«

sUUgiWTMUFaus Serpentinftein,ths und Schwefel;Schiefer-
tafelu m lacklrten oder polirten Holzrahmen. . . . . . . . . . . . . . . .. 1 str. —- 15 — 523
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29

30

31

32

c) Waaren aus Halbedelsteinen, auch in Verbindung mit anderen

Materialien, soweit sie dadurchnicht unter die kurzen Waaren

fallen . . .«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Haaren aus allen anderen Steinen , mit Ausnahmeder Statuen:

1) Außer Verbindung mit anderen Materialien oder nur in

Verbindung mit Holz oder Eisen, ohne Politur und Lack.

2) Jn Verbindung mit anderen Materialien , auchMeerschaum-
waaren, alle diese Waaren, soweit sie nicht unter die

kurzen Waaren fallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Steinkohlen, Braunkohlen, Torf, Torfkohlen . . . . . . ..

Stroh-, Rohr- nnd Bastwaarenx

a) Bürsten und Besen aus Binsen, Gras , Schilf, Heidekrautwurzeln
oder Reisstroh, auch in Verbindung mit Holz ohnePolitur und

Lack, ordinaire Matten und Fußdeckenvon Bast, Stroh, Gras,
Seegras, Binsen und Schilf, ungefärbt. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) Vorgenannte Matten und Fußdecken,gefärbt. . . . . . . . . . . . . . . ..

c) Hüte aus Holzspan ohne Garnitur,«Strohbänder aller Art

d) Stroh- und Bastgeflechte, mit Ausnahme der Strohbänder;
Decken von ungespaltenemStroh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e) Hüte aus Stroh , Rohr, Bast, Binsen, Fischbeinnnd Palm-
blättern,ohne Garnitnr. .. . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

i) Hüte aus den vorgenannten Materialien soder aus Holzsan, mit.

Garnitur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . .

Theetz Pechj Harze aller Art; Asphalt (Bergtheek)jTheeröleyWh
und gereinigt, auch Benzin und Karbolsäure(Kreosot);Harzölj
Terpentmj Terpentinöl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Thiere Und khketifche Produkte: .

-a) Geflügelaller Artj Wildpret, kleines (Hasen und Kaninchen);
alles lebende Wild; Fische, frische und FlußkrebsejBiber,
Frösche,Ottern, Schnecken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1’Ztr

»

1 Zir.

1 Stück

frei

frei

frei

IHl

14

17z

frei

173

HH10

14

frei .

frei .
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b) Eier aller Art und Milch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. frei frei

c) Bienenstöckemit lebenden Bienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. frei frei

d) Blasen und Därme, thierische;Darmseile und Darmsaiten, Luft-
ballons aus Blasen oder Därmenj Goldschlägerhäutcheu;Wachs,
weißesund gelbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Zir. —- 15 —- 523

33 Thonwaarem

a) Mauer- und Dachziegel, Fliesen und ähnlicheWaaren aus Thon
zu baulichenZwecken;ThonröhrenjSchmelztiegel;gemeineOfen- « »

kacheln;irdene Pfeifenj gemeinesTöpfergeschirr.. . . . . . . . . . .. frei frei

b) Andere Thonwaaren mit Ausnahme von Porzellan:
l) Einfarbige oder weiße. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Zir. 1 20 55

2) Bemalte, bedruckte,vergoldete oder versilberte. . . . . . . . .. » 2 —- 3 30

o) Porzellan, weißes, auch mit farbigen, weder vergoldetennoch
versilberten Randstreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

» 1 20 2 55

d) Porzellan, farbiges, bemaltes oder vergoldetes, ingleichenThon-
waaren aller Art in Verbindung mit anderen Materialien , so-
weit sie dadurchnicht unter die kurzen Waaren fallen . . . . . . ..

» 4 —- 7 —-

34 Vieh:

«

a) Pferde und Fülleu...... .» ........................
. . .. frei frei

b) Rindvieh:
1) Ochsenund Zuchtstiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Stück 1 10 2 20

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . p 1 —- 1

3) Jungvieh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
——·

15
—« 523

4) Kälber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . frei . frei .

C) Schweine:
1) Gemästeteund magere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Stück —- 20 1 10

2) Spanferkel.................. .................. ..
» —- 3 —- 10z

d) Hammer .«............................................. .. » —- 5 — 17«;-

e) Anderes Schaafviehund Ziegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. frei frei
·

Anmerk. zu b. bis e. Schlachtvieh in getödtetemZustande, selbst
«

- noch mit der Haut und den Eingeweidenver-

sehen- ist wie Fleischzu behandeln.
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35 Wachstuch, Wachsmousselin, Wachstafo
.

a) Grobes unbedrucktes Wachstuch(Packtuch). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Zir. — 20 1 10

b) Alles andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 2 —- 3 30

36 Wolle, sowie Waaren daraus:

a) Wolle, rohe, ,gekämmte,gefärbte,gemahlene, auch in Abfällen. frei frei
b) Garn, auch mit Leinen oder Seide gemischt:

l) Einfaches, ungefärbtoder gefärbt;dublirtes, ungefärbt.. 1 Zir. —- 15 —- 5243
2) Dublirtes gefärbt;drei- oder mehrfachgezwirntes, unge-

färbt oder gefärbt. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. z 4 — 7 .-

c) Waaren aus Wolle allein oder in Verbindungmit Baumwolle,
Leinen oder Metallfäden:

l) Stickereien, Spitzen und Tülle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 30 —- 52 30

2) Bedruckte Waaren aller Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 25 —- 43 45

3) Unbedruckte,ungewalkteWaaren; Posamentier- undKnopf-
macheriWaaren, auchGespinnstein Verbindungmit Metall-

fäden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «
» 20 — 35 —

4) Unbedruckte gewalkte Tuch-, Zeug- und Filz-Waaren;
Strumpfwaarenj Fußteppiche. . . . .; . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 10. — 17 30

5) Tuchleisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. frei frei
Anmerk. Unter Wolle und Wollenwaaren sind überall in dieser An-

lage auch Ziegeu-, Hasen-, Kaninchens und Biberhaare
und Waaren daraus begriffen.

37 Zink Und Ziukwaarem
a) Rohes Zink; altes Bruchzink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . frei . frei .

b) Zinkbleche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Zir. — 15 —- 52z
o) Grobe Ziukwaaren,auch in Verbindung mit Holz oder Eisen,

ohne Politur und Lack;Draht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
» 1 — 1 45

d) Feine, auchlackirte Zinkwaarenj ingleichenZinkwaaren in Ver-

bindung mtt anderen Materialien, soweit siedadurch nicht unter
.

die kurzen Waaren fallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
» 4 —- 7 —-
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Abgabensätze
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·

Maaß-

stab der nach dem nach dem
»

Vers 30 - thaten 52zi Gulden-

Æ zollung. FWO Fuß·v «-

Nthlr. Sgr. Fl. ,
Kr.

38 Zinn und Ziunwaaren, auch mit Spießglanz legirt:

a) Zinn in Blöcken,Stangen u. s. w.; altes Bruchzinn...-....-... . frei . frei .
s-

b) Zinn, gewalztes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l Ztr. — 15 —- 52k

c) Grobe Zinnwaaren, als: Draht, Röhren, Schüsseln,Teller,
«

Kesselund andere Gefäße, auch in Verbindung mit Holz oder

Eisen, ohne Politur und Lack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 —- 1 45

d) Feine,auch lackirte Zinnwaaren, ingleichenZinnwaaren in Ver-

bindungmit anderen Materialien , soweit siedadurch nicht unter

dIe kurzen Waaren fallen . . . . . .
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4 — 7 —-

v. Bismarck Wimpffen

Delbrück. Pretis.

v. Philipsborn
Weber.

Eggensberger
v. ThümmeL

Bonnmsocsehhr1868.
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«

Anlage c.

Zollkartel

§. 1.

Jeder.der vertragenden Theile verpflichtet sich, zur Verhinderung, Entdeckung
und Bestrafung von Uebertretungen (§§. 13. und 14.) der Zollgesetzedes andern
Staates nach Maaßgabeder folgenden Bestimmungenmitzuwirken.

s. 2.

Jeder der vertragenden Theile wird seinen Angestellten,welche zur Verbin-
derung oder zur Anzeige von Uebertretungenseiner eigenen Zollgesetzeangewiesen
sind,"die Verpflichtungauflegen, sobald ihnen bekannt wird, daß eine Uebertretung
derartiger Gesetzedes andern Theils unternommen werden soll, oder statt gefunden
hat, dieselbeim ersterenFalle durch alle ihnen gesetzlichzustehendenMittel thunlichst
zu verhindern nnd in beiden Fällen der inländischeuZoll- oder Steuer-Behörde (im
Zollvereim Haiipt-Zollämteroder HauptsSteuerämteyin Oesterreich:Haupt-Zollämter
oder Finanzwach-Kommissäre)schleunigstanzuzeigen.

Z.

Die Zoll- oder Steuerbehördendes einen Theils sollen über die zu ihrer
KenntnißgelangendenUebertretungenvon Zollgesetzendes andern Theils den im s. 2.

bezeichnetenZoll- oder Steuerbehördendes letzteren sofort Mittheilung machenund

denselbendabei über die einschlagendenThatsachen, soweit sie diese zu ermitteln

vermögen,jede sachdienlicheAuskunft ertheilen.

Z. 4.

Die Erhebungsämterder vertragenden Theile sollen den dazu von dem
Andern Staate ermächtigtenoberen Zoll- oder Steuerbeamten desselbendie Einsicht
der Registeroder Register-Abtheilungen,welche den Waarenverkehraus und nach
dem letzterenund an der Grenze desselbennachweisen,nebst Belegen auf Begehren
jederzeitan der Amtsstelle gestatten.

O Ist
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s. 5.

·

Die Zoll- und Steuerbeamten an der Grenze zwischenbeiden vertragenden
Theilen sollen angewiesenwerden, sich zur Verhiituug und Entdeckungdes Schleich-
btmdecsnachbeiden Seiten hin bereitwilligstzu unterstützenund nicht allein zu jenem
Zweck ihre Wahrnehmungensich gegenseitigbinnen der kürzestenFrist mitzutheilen,
sondern auch ein freunduachbarlichesVernehmenzu unterhalten und zur VerständigUUg
züberzweckmäßigesZusammenwirkenvon Zeit zu Zeit und bei besonderenVeranlassun-
gen sichmiteinander zu berathen.

»

Bei jeder der einander gegenüberliegendenAufsichtsstationensoll ein Register
gefuhrt werden , in welchesdie erwähntenMittheilungen einzutragen sind.

s. 6.

«

Den Zoll- und Steuerbeamten der vertragendenTheile soll gestattet sein,
bei Verfolgungeines Schleichhändlersoder der Gegenständeoder Spuren einer

Uebertretungder Zollgesetzeihres Staates sich in das Gebiet des andern Staates
zu dein Zweckezu begeben,um bei den dortigen Ortsvorständenoder Behördendie
zUV Ermitteluugdes Thatbestandes und des Thäters und die zur Sicherung des

BeweiseserforderlichenMaaßregeln,das Sammeln aller Beweismittel bezüglichder

vollbrachtenoder versuchten Zollumgehung, sowie den Umständennach die einstwei-
llgc Veschlagnahmeder Waaren und die Festhaltung der Thäter zu beantragen.
Anträgendieser Art sollen dieOrtsvorständeund Behördenjedes der vertra-

genden Theile in derselben Weise genügen, wie ihnen dies bei vermutheten oder
entdeckten Uebertretungender Zollgesetzedes eigenen Staates zusteht und«obliegt.
Auchkönnen die Zoll· und Steuerbeamten des einen Theiles durch Reqnisition ihrer
VorgesetztenBehördevon Seiten der zuständigenBehörde des andern Theils auf-
gefordertwerden, entweder vor letzterer selbst oder vor der kompetenten Behörde
Ihtes eigenen Landes , die auf die ZollinngehungbezüglichenUmständeauszusagen.

s. 7.
"

Keiner der vertragendenTheile wird in seinem Gebiete Vereinigungenzum
Zweckedes Schleichhandelsnach dem Gebiete des andern Theils dulden, oder Ver-
trägen zUr Sicherunggegen die mö li en Na t eile schleichhändlerischerUnterneh-
mungen Gültigkeitzugestehen

g ch chh

Z. 8.

Jeder der vertragendenTheile ist verpflichtet, zU VerhitldermdaßVorräthe
von·Waaren, welche als zum Schleichhandelnach dem Gebiete des andern Theils
bestzmmtanzusehensind, in der Nähe der Grenze des letzterenangehäuft,oder ohne
genugendeSicherung gegen den zu besorgendenMißbrauchniedergelegtwerden,

Innerhalb des Grenzbezirkssollen Niederlagen fremder unverzollter Waaren
43s nur
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nur an solchenOrten, wo sich ein Zollamt befindet, gestattet und in diesem Falle
unter Verschlußund Kontrole der Zollbehördegestellt werden. Sollte in einzelnen
Fällen der amtliche Verschlußnicht anwendbar sein, so sollen statt desselbenander-

weite möglichstsicherndeKontrole-Maaßregelnangeordnet werden. Vorräthe von

fremden verzolltenund von inländischenWaaren innerhalb des Grenzbezirkessollen
das Bedürfnißdes erlaubten, d. h. nach dem örtlichenVerbrauche im eigenenLande

bemessenenVerkehrs nicht überschreiten.Entsteht Verdacht, daß sichVorräthevon

Waaren der letztgedachtenArt über das bezeichneteBedürfniß und zum Zweck des

Schleichhandelsgebildethätten,so sollendergleichenNiederlagen, insoweit es gesetzlich
zulässigist, unter speziellezur Verhinderung des SchleichhandelsgeeigneteKontrole

der Zollbehördegestellt werden.

s. 9.

Jeder der vertragenden Theile ist verpflichtet:

a) Waaren, deren Ein- oder Durchfuhr in dem andern Staate verboten ist, nach
demselbennur beim Nachweisedortiger besondererErlaubnißzoll- oder steuer-»
amtlich abzufertigenj

b) Waaren, welchein dem andern Staate eingangsabgabenpflichtigund dahin be-

stimmt sind, nach demselben
-

-

1. nur in der Richtung nach einem dortigen mit ausreichendenBefugnissen
versehenenEingangsamte,

.2. von den Ausgangsämteruoder Legitimationsstellennur zu solchenTages-
zeiten, daß sie jenseits der Grenze zu dort erlaubter Zeit eintreffen
können,und

«

-

3. unter Verhinderung jedes vermeidlichenAufenthaltes zwischendem Aus-

gangsamte oder der Legitimationsstelleund der Grenze
"

zoll- oder steueramtlichabzufertigen, oder mit Ausweisenzu versehen.

s. 10.

Auch wird jeder der beiden Staaten die Erledigungder für die Wiederaus-

fuhr unverabgabter Waaren ihm geleistetenSicherheiten, sowie die für Ausfuhren
gebührendenAbgabenerlasseoder Erstattungen erst dann eintreten lassen, wenn ihm
durch eine vom Eingangsamt auszustellendeBescheinigungnachgewiesenwird, daß
die nach dem vorbezeichnetenNachbarlande ausgeführteWaare in dem letzteren an-

gemeldet worden ist.
«

s. 11.

Vor Ausführungder im Z. 9. unter b. und im s. 10. enthaltenen Bestim-
mungen werden die vertragendenTheile über die erforderlicheAnzahl und die Be.

fugmsskVer zum Waarenübergangean der gemeinschaftlichenGrenze bestimmten
An-

«

...

H..»«..-’.».-
.

has-.-
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Anmelde-und Erhebungsstellen,über die denselben,soweitsie zu einander unmittelbar
in Beziehungstehen,übereinstimmendvorzuschreibendenAbfertigungsstundenund über,
nachBedürfnißanzuordnendeamtlicheBegleitungender ausgeführtenWaaren bis zur

jenseitigenAnmeldestelle,sowie über besondereMaaßregelnfür den Eisenbahnverkehr
sich bereitwilligstverständigen

s. 12.

Jeder der vertragenden Theile hat die in den §§. 13. und 14. erwähnten
Uebertretungender Zollgesetzedes andern Theils nicht alleiii seinen Angehörigen,
sondern auch allen denjenigen, welche in seinem Gebiet einen vorübergehenden

Wohnsitzhaben oder auch nur augenblicklichsichbesinden, unter Androhung der zU

jenen §§. bezeichnetenStrafen zu verbieten. Beide vertragende Theile verpflichten
sichwechselseitig,die dem andern vertragendenTheile angehörigenUnterthanen, welche
den Verdacht des Schleichhandelswider sicherregt haben, innerhalb ihrer Gebiete

überwachenzu lassen.
-

s. 13.

Uebertretungenvon Ein-, Ans- und Durchfuhrverbotendes anderen Theiles
nnd Zoll- oder Steuerdefrauden, d. h.»solcheHandlungen oder gesetzwidrigeUnter-

lassUngen,durch welche dem letzteren eine ihm gesetzlichgebührendeEin- oder Aus-

gnngsiAbgabeentzogen wird oder bei unentdecktem Gelingen entzogen werden

wurde, sind von jedem der vertragenden Theile nach seiner Wahl entweder mit

Konfiskationdes Gegenstandesder Uebertretung, eventuell Erlegung des vollen Wer-

tth und daneben mit angemessenerGeldstrafe, oder mit denselben Geld- oder Ver-

niogensstrafenzu bedrohen, welchen gleichartige oder ähnlicheUebertretungen seiner
eigenen Abgabengesetzeunterliegen.

-

Jm letzterenFalle ist der Strafbetrag, soweit derselbe gesetzlichnach dem

entzogenenAbgabenbetragesich richtet, nach dem Tarife des Staates zu bemessen,
dessenAbgabengesetzübertreten worden ist.

s. 14.

» solcheUebertretungender Zollgesetzedes anderen Staates, durch welche

erweislichein Ein-, Aus- oder Diirchfuhrverbotnicht verletzt oder eine Abgabe wi-

dkrrechtllchnicht entzogen werden konnte oder sollte, sind genügende,in bestimmten
Grenzenvom strafkichtercichenErmessenabhängigeGeldstraer anzudrohen

s. 15.

Flselheits-oder Arbeitsstrafen(vorbehaltlichder nach seinen eigenenAbgaben-
gesetzeneintretenden AbbüßungunvollstreckbarerGeldstraer durch Haft oder Arbeit),
fVWIeEhrelkstrafewdie Entziehung von Gewerbsberechtigungenoder, als Straf-

·

schärfungidIe Veknnntmachungerfolgter Verurtheilungenanzudrohen,ist auf Grund

dieses Kartels keiner der vertragenden Theile verpflichtet
16§. .
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s. 16.

Dagegen darf durch die nach den §§. 12——15. zu erlassendenStrafbestim-
mungen die gesetzmäßigeBestrafung der bei Verletzungder Zollgesetzedes andern
Staates etwa vorkommenden sonstigen Uebertretungen,Vergehen und Verbrechen,
als: Beleidigungen, rechtswidrigeWidersetzlichkeit,Drohungen oder Gewaltthätig-
keiten, Fälschungen,Bestechungenoder Erpressungenu. dgl. nicht ausgeschlossenoder

beschränktwerden.
.

«

s. 17.

Uebertretungender Zollgesetzedes andern Theils hat, auf Antrag einer

zuständigenBehördedesselben,jeder der vertragenden Theile von denselbenGerichten
und in denselbenFormen, wie Uebertretnngen seiner eigenenderartigen Gesetze,unter-

suchenund gesetzmäßigbestrafen zu lassen:
1. wenn der Angeschuldigteentweder ein Angehörigerdes Staates ist, welcher

ihn zur Untersuchungund Strafe ziehensoll, oder

2. wenn jener nicht allein zur Zeit der Uebertretung in dem Gebiete dieses
Staates einen , wenn auch nur vorübergehendenWohnsitzhatte oder die Ueber-

tretung von diesemGebiete aus beging, sondern auch bei oder nach dem Ein-

gange des Antrags auf Untersuchungsichin demselbenStaate betreffen läßt, .

in dem unter 2. erwähntenFalle jedoch nur dann , wenn der Angeschuldigtenicht
Angehörigerdes Staates ist, dessenGesetzeGegenstand der angeschuldigtenUeber-

tretung sind.

s. 18.

Zu den im s. 17. bezeichnetenUntersuchungensollendas Gericht, von dessen
Bezirke aus die Uebertretung begangenist, und das Gericht,m dessenBezirkeder

Angeschnldigteseinen Wohnsitzoder, als Ausländer, seinen einstweiligenAufenthalt
hat, insofern zuständigsein, als nicht wegen derselbenUebertretunggegen denselben
Angeschuldigtenein Verfahren bei einem andern Gerichtanhängigoder durch schließ-
liche Entscheidungbeendigtist.

Z. 19.

Bei den im s. 17. bezeichnetenUntersuchungensoll den amtlichen Angaben
der Behördenoder Angestelltendes andern Theils dieselbe Beweiskraft beigelegt
werden, welcheden amtlichen Angaben der Behördenoder Angestelltendes eigenen

«

Staates in Fällen gleicher Art beigelegtist.

s. 20.

Die Kosten eines nachMaaßgabedes s. 17. eingeleitetenStrafverfahrens und
der

-.«-—-i-J
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der Strafvollstreckungsind nach denselbenGrundsätzenzu bestimmenund auszulegen-
welchefür Strafverfahren wegen gleichartigerUebertretungender Gesetzedes eigenen
Staates gelten. -

N

vFürdie einstweiligeBestreitungderselbenhat der Staat zu sorgen, in wel-
chem die Untersuchunggeführtwird.

DiejenigenKostendes Verfahrens und der Strafvollstreckung,welche, wenn

ersteres wegen Uebertretungder eigenenAbgabengesetzestatt gefundenhätte, von jenem
Staateschließlichzu tragen sein würden,hat, insoweit sie nicht vom Angeschucdjgten
emgezogen oder durch eingegangene Strafbeträge (§. 21.) gedecktwerden können,
»derStaat zu erstatten,dessenBehördedie Untersuchungbeantragte.

s. 21.

Die Geldbeträge,welchein Folge eines nachMaaßgabedes s. 17. eingelei-
teten Strafverfahrens von dem Angeschuldigtenoder für verkaufte Gegenständeder

Uebertretungeingehen, sind dergestalt zu verwenden, daß davon zunächstdie rück-

ständigenGerichtskosten,sodann die dem andern Staate entzogenenAbgaben und zu-
letzt die Strafen berichtigtwerden.

«

Ueber die letzterenhat der Staat zu verfügen,in welchem das Verfahren
statt fand.

Z. 22.

Eine nach Maaßgabedes s. 17. eingeleiteteUntersuchungist, so lange ein
«

rechtskräftigesEnderkenntnißnoch nicht erfolgte, auf Antrag der Behördedesjenigen
Staates, welcher dieselbeveranlaßthatte , sofort einzustellen

Z. 23.

Das Recht zum Erlasse und zur Milderung der Strafen, zu welchender
« Angeschuldigtein Folge eines nach Maaßgabedes Z. 17. eingeleitetenVerfahrens
Verurtheiltwurde oder sichfreiwillig erboten hat, steht dem Staate zu , bei dessen
Gmchte die Verurtheilungoder Erbietung erfolgte-

» .

Es soll jedoch vor derartigen Straferlassen oder Strafmilderungender zu-
standlgenBehördedes Staates, dessenGesetzeübertreten waren, Gelegenheitgegeben
Werden-sichdarüber zu äußern.

s. 24.

Die Gerichtejedes der vertragenden Theile sollen in Beziehungauf jedes in
dem andern Staate wegen Uebertretungder Zollgesetzedieses Staates oder in Ge-

mäßhei?des s—»17.eingeleiteteStrafverfahrenverpflichtetsein, auf Ersuchendes
zuständigenGerichtes1
1« Zeugen Und Sachverständige,welchesich in ihrem Gerichtsbezirkaufhalten,

auf Erforderneidlichzu vernehmen und erstere zur Ablegungdes Zeugnisses,
soweit dasselbenicht nach den Landesgesetzenverweigert werden darf, z.

te



—302—-

die eigene Mitschuldder Zeugen betrifft, oder sichauf Umständeerstrecken
soll, welche mit der Anschuldigungnicht in naher Verbindung stehen,
nöthigenfallsanzuhalten;

2. amtliche Besichtigungenvorzunehmenund den Befund zu beglaubigenj
3. Angeschuldigten,welchesichim Bezirkedes ersuchtenGerichtsaufhalten, ohne

dem Staatsverbande des letzterenanzugehören,Borladungen und Erkenntnisse
behändigenzu lassen;

4. Uebertreter und deren beweglicheGüter, welche im Bezirke des ersuchten
Gerichtsangetroffenwerden, anzuhaltenund auszuliefern, insofern nicht jene
Uebertreter dem Staatsverbande des ersuchtenGerichts oder einem solchen
dritten Staate angehören,welcherdurchVerträgeverpflichtetist, die fragliche
Uebertretungseinerseitsgehöriguntersuchenund bestrafen zu lassen.

s. 25.

Es smd in diesem Kartel unter »Zollgesetzen«auch die Ein-, Aus- und

Durchfuhrverboteund unter »Gerichten«die in jedem der vertragenden Theile zur

Untersuchungund Bestrafung von Uebertretungender eigenen derartigen Gesetzebe-

stellten Behördenverstanden.

s. 26.

Durch die vorstehendenBestimmungen werden weitergehendeZugeständnisse
zwischenden vertragenden Staaten zum Zweckeder Unterdrückungdes Schleichhandels
nicht aufgehobenoder geändert.

Schluß-
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LSchluß-Protokoll.

Berhandelt Berlin, den 9. März 1868.

DieUnterzeichnetentraten heute zusammen, um den unter ihnen vereinbarten
Handels- und Zolloertrag nach nochmaliger Durchlesungzu unterzeichnen,,be1

welcher Gelegenheitnoch folgende Bemerkungen, Erklärungenund Verabredun-

gen in das gegenwärtigeProtokoll niedergelegtwurden.

1« Zu Artikel 2. des Vertrages.

Von Seiten Oesterreichs werden folgende durch den mit dem Königreich
Jtalien am 23. April 1867. abgeschlossenenHandels- und Schlssahktsvertkagals

'fvrtbestehendanerkannten Begünstigungennoch fortan vorbehalten:

a) der Zoll von 1 Gulden 89z Xr. für den Zollzentner·Neapolitanerund

Sicilianer Weine, welchezur See und gegen Nachweisdes Ursprunges
in den Schiffspapieren eingeführtwerden;

b) der Zoll von 1 Gulden 223 Xr. für den ZollzentnergemeinerWeine
ans Piemont;

c) die Zollfreiheit für:

Kastanien. . . . . . . . . . . . . . .. bis zur Menge von 28Pfd.,
frisches Fleisch. . . . . . . . . .. « -

Käse und frischeButter... - - - - 4 .

» »DieBegünstigungenunter b. und c. beziehensich nur auf die Einfnhr
Uber die OesterreichischthalienischeGrenze.

Von anderer Seite waren Vorbehaltenichtzu machen.

2« Zu Artikel 2. des Vertrages.

Die BepoamächtigtenSeiner KaiserlichKönigliche«ApostolischenMajeståt
bemerkten: »Diein den beiderseitigenallgemeinenZolltarifen vorgesehenen-auf
Staatskertkflgennicht beruhendenVerkehrserleichterungenfür gewisseGrenzstkecken
Adersur dle VeydvhnereinzelnerGebietstheileseien bisher als dritten Staaten

UUSFWUIUteVegUUstigungemwelche nach Art. 2. der eine der vertragenden
Thule dem anderen zu gewährenhätte, nicht angesehenworden. Dieser Auf-

Burides-Gesetzbi.1868. 44 saf-
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fassung entsprechend,glauben sie voraussetzenzu dürfen, daß, falls es die Ver-

hältnisseerforderlich machen sollten, die bestehendenVerkehrserleichterungendieser-
Art aufrecht zu erhalten, oder künftiganderweite ähnlicheErleichterungendes

Verkehrsmit Lebensbedürfnissender Grenzbewohnerfür gewissekurzeGrenzstrecken
zuzulassen, ein Anspruch wegen Ausdehnungderselben auf den Zollberein nicht
werde erhoben werden.

Die Bevollmächtigtendes NorddeutschenBundes und Zollvereins erkann-
ten dieseVoraussetzungmit dem Vorbehalt der Gegenseitigkeitals zutreffendan.

3. Zu Artikel 3. des Vertrages.

Die OesterreichischenBevollmächtigtenerklärten,daß Oesterreichdie Zoll-
befreiungenund Zollermäßigungen,welche es für die in der Anlage A. unter
Nr. 1. a. und b., Nr. 2. b. 1. und e., Nr. 4. a., b., e., d., e., f., g. und b.,
Nr. 11. a. und b., Nr. 17. b., Nr. 34. e., Nr. 38. a-. und Nr. 40. a. genannten
Gegenständedem Zollverein zugestandenhabe, lediglich als Begünstigungenzur
Erleichterungdes Grenzverkehrs mit demselben betrachte, und deshalb die zoll-
freie, beziehungsweisebegünstigteZulassung dieser Gegenständeauch in Zukunft
von deren unmittelbarem Uebergange aus dem Zollveremsgebiete abhängig
machenmüsse.

Es fand sichgegen diesenVorbehalt nichts zu erinnern.

Man war darüber einverstanden, daß dem unmittelbarenUebergangeaus

dem Zollvereinsgebiete, unter den zu Nr. 6. des gegenwärtigenProtokolls be-

zeichnetenVoraussetzungen,der Uebergang über den Bodensee gleichzuachtenist.

4. Zu Artikel 3. des Vertrages und zu den Anlagen A. und B.

1) Man war darüber einverstanden,daßVerzollungsstempeloder andere

Bezeichnungender Waaren zum Beweise der Verzosllungderselbenauf die in den

Anlagen A. und B. ausgeführtenWaaren in keinem der beiden Zollgebiete zur
Anwendungkommen dürfen. Die etwaige Anordnungderartiger Kontrolen in

besonderenFällen innerhalb des Grenzbezirkeswird hierdurchnicht ausgeschlossen

2) Bei der Zollabfertigungder nach dem Werthe zu verzollendenWaaren
wird von beiden Seiten das in den Artikeln 14. bis 18. des Handelsvertrages
zwischendem Zollverein und Frankreich vom 2. August 1862. bezeichneteVer-

fahren in Anwendung gebracht werden.

5. Zu Artikel 6. des Vertrages.

Dis gegenwärtigbestehendenVerabredungenüber die Bedingungen und

Föchichksktew denen die im Artikel 6. unter a. bis e. gedachtenVerkehrs-
. er-
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erleichterungeneintreten, bleiben auch ferner aufrechterhalten. Es werden dabei,
wie bisher, so auch künftigdie nachstehendenGesichtspunkteleitend fein.

l) Die Gegenstände, für welche eine Zollbefreiungin Anspruchgenommen
wird , müssenbei Zollstellen nach Gattung und Menge angemeldet und
zur Revision gestellt werden.

2) Die Abfertigungder ausgeführtenund wieder eingeführten,beziehungs-
weise eingeführtenund wieder ausgeführtenGegenständemuß bei den-

selben Zollstellenerfolgen, mögendiese an der Grenze oder im Innern
sich befinden.

Ausgenommenvon dieser Bestimmung sind die im Artikel 6.
lit. d. erwähntenGegenstände, welchezur Bearbeitung oder Beredelung
aus dem Gebiete des einen Theils in das Gebiet des anderen ausgeführt
sind. Die zollfreie Wiedereinlassungderselben kann bei einer jeden mit

ausreichendenAmtsbefugnissenversehenenZollstelledes Gebiets der Ber-

sendungin Anspruch genommen werden. Ebenso findet die gegenseitige
Zollbefreiung für Muster, welche von Handlungsreisendeneingebracht
werden, auch dann Anwendung, wenn dieselben beieinemanderen Amte,
als demjenigen, über welches die Ausführ, beziehungsweiseEinfuhr
erfolgte, zur Wiedereingangs-,beziehungsweiseWiederausgangs-Abfertigung
gestellt werden.

3) Es kann die Wiederausfuhr und Wieder-einfuhr an die«Beobachtung
angemessenerFristen geknüpftund die Erhebung der gesetzlichen-»Abgaben
dann verfügtwerden, wenn die Fristen unbeachtet bleiben.

4) Es ist gestattet, eine Sicherung der Abgaben durch,Hinterlegung des

Betrages derselbenoder in anderer entsprechenderWeise zu verlangen

5) Gewichts-Difserenzen,welchedurch Reparaturen, durchfdieBearbeitung
oder Beredelung der Gegenständeentstehen, sollen in billiger Weisebe-

rücksichtigtwerden und geringere Differenzen eine Abgabenentrichtung
nicht zur Folge haben.

S) Es wird beiderseitsfür eine möglichsterleichterteZollabfertigungSorge
getragen werden.

. Uebrigenswar man darüber einverstanden, daß dujkehdie Verabreduvgen
im Artikel 6-. eine Beschränkungin den nach den beiderseitigen Zollgesetzenund

Verwaltungsvorschriften,sowie nach früherenUebereinküpiifteubestehendenEr-

lelchfekUUgeUim gegenseitigenGrenzverkehrnicht beabslcthgt sei- daß also die
vorliegendenVertragsbestimmungenund die zur Ausführungderselbenzu treffen-
den besonderenVerabredungeuauf. den gegenseitigenGrenzverkehrnur insoweit
Anwendungzu finden haben, als sie weitergehendeBerkehrserleichterungenherbei-
führen. Demgemäßwerden die über die Erleichterung des Grenzverkehrs mit
leineuen Garnen und roher ungebleichterLeinwand und über anderweite Erleich-
terungen in dem nachbarlichenGrenzverkehrzwischenden. vertragenden Staaten

bestehendenUebereinkünftewährendder Dauer des gegenwärtigenVertrages nicht
447 ge-
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gekündigtwerden; Die zwischenihnen wegen Ausführungjener Uebereinkünfte
getroffenenVerabredungen bleiben gleichfallsin Wirksamkeit.

f-

6. Zu Artikel S. und 7. des Vertrages.

Die in den Artikeln 6« und 7. verabredeten Verkehrserleichterungenfinden
unter den in der Uebereinkunft zwischenOesterreich, Bayern , Württembergund

Baden vom 20. Februar 1854. festgesetztenKontrolen auch auf den Verkehr
über den BodenseeAnwendung.

7. Zu Artikel 7. des· Vertrages.

l) Die im Artikel 7. bezeichneteErleichterungist durch nachstehende
Umständebedingt:

«

a) Die Waaren müssenbeim Eingangsamtezur Weitersendungmit einem

BegleitscheinNr. I. (uicht zur schließlichenAbfertigung)angemeldetwerden

und von einer amtlichen Bezettelung begleitet sein, welche ergiebt, daß
und wie sie am Versendungsort unter amtlichen Verschlußgesetzt
worden sind.

b) Dieser Verschlußmuß bei der Prüfung als unverletzt und sicherndbe-

funden werden. -

c) Die Deklaration mußvorschriftsmäßigund dergestalterfolgen, daß wegen

mangelhafter Anmeldung die spezielle Revision nicht erforderlich wird,
und es darf zum Verdacht eines beabsichtigtenUnterschleifesüberhaupt
keine Veranlassung vorliegen.

Läßt sich ohne Abladung der Waaren die vollständigeUeberzeugunggewinnen,
daß der in dem anderen Staate angelegteVerschlußunverletztund sicherndsei,
so kann auch die Abladung und Verwiegung der Waaren unterbleiben

2) Soweit an einzelnen Orten im Gebiete des Zollvereins ein Bedürfniß
sichgeltend macht- soll an besonderes AUsUcheUauch Waarenführerndie Ve-

nutzung der öffentlichenNiederlage gestattet werden. Die gleicheBegünstigung
wird OesterreichischerSeits zugestanden. '

8. Zu Artikel 8. des Vertrages.

1) Die bestehendenZusammenlegungenvon gegenüberliegendenGrenzon-
ämtern bleiben aufrecht. Doch steht jedem der betheiligtenStaaten frei, eine

solche Zusammenlegunggegen vorherige sechsmonatlicheKündigung zurück-
zuziehen

Neue
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Neue Zusammenlegungenbleiben der VerständigungzwischenOesterreich
und den betheiligtenZollvereinsstaatenvorbehalten.

·

2) Zur weiteren Erleichterungdes Verkehrs wird auch ferner auf thun-
lichste Uebereinstimmungm den Abfertigungsbefugnissender gegenüberliegenden
GrenzzollämterBedacht genommen werden.

3) Hinsichtlichder Stellung und der Amtsbefugnisseder auf das Gebiet

desanderen Theiles verlegten Grenzzollämterhat man sichüber folgendeGrund-

satzegeeinigt:

a) Ein auf das jenseitige Gebiet verlegtes, früher auf dem Gebiete des

b)

Staates, welchem es angehört,aufgestelltgewesenes Zollamt behältden

Namen des früheren Standortes, welchem jedoch sein neuer Standort

beigefügtwird. Die auf jenseitigem Gebiete neu errichteten Aemter
erhalten den Namen ihres Standorts.

Die Schlagbäumeerhalten die Landesfarben des Territoriums, auf
welchem sie stehen; das Amtsschild wird mit den Farben und Wappen
des Landes- welchemdas Amt angehört,versehen.

c) Die Aufrechthaltungder Hausordnung liegt dem Vorsteher des Terri-

d)

f)

torialamtes ob.

Die Regierung des Territorialstaates hat dafür zu sorgen, daß die auf
ihr Gebiet übersetztenBeamten in Betreibung ihrer zollamtlichenGe-

schäftenicht gestört werden, und daß namentlich die Sicherheit ihrer
Dienstpapiereund Gelder keinem Anstand unterliege.

Die beiderseitigenZoll- und Steuerbeamten und Angestellten,welchesich
aus irgend einer im Bertrage vorgesehenenVeranlassung sin der vor-

schriftsmäßigenDienstnniform in den gegenüberliegendenStaat begeben,
sind dort von dem für Rechnung des Staates zu erhebendenWege.,
Brücken- und Fährgelde,.ebensowie die eigenen Beamten »undAngestell-
ten , befreit. Dagegen haben sie die Befreiung von dergleichenKommu-

« nikationsabgaben,deren ErhebungGesellschaften,Korporationen,Gemeinden
oder einzelnenPrivatpersonen zusteht, nur in so weit zu beanspruchen,
als sie nach dem bestehendenTarif begründeterscheint.

Es wird ausdrücklichanerkannt, daß durch die Zusammenlegungder

gegenüberliegendenZollämter wohl eine thunliche Gleichzeitigkeitder

beiderseitigenAmtshandlungen, keinesweges aber eine Abfertigungs-
gemeinschaftbeabsichtigtsei, daß demnachjedes der beiden Aemter nur

dFeihm als Ein- oder Ausgangsamtseines Staates obliegendenFunk-
tlvnen zu vollziehen,an den gleichenFunktionendes anderen Amtes sich
aber nicht zu betheiligenhabe.

g) Die gegenwärtigbestehendenVerabredungen:

zur Regelungder Verhältnisseder Beamten und Angestelltender

auf das Gebiet des NachbarstaatesverlegtenZollämtey
über



—- «308 —-

über die Unterbringungder auf das Gebiet des einen Staates ver-

legten Aemter des anderen Staates und die hierfür anzurechnenden
Miethszinse,
über die Kosten der Reinigungund Heizung der zusammengelegten

Aemter,
über die Errichtung, Erhaltung,Beleuchtung, das Schließenund

Oeffnen der Schlagbäumebei den zusammengelegtenAemtern».

überdie Portofreiheit für Briefe und Fahrpostsendungen beim

amtlichen Verkehr dieser Aemter mit ihren vorgesetztenBehörden oder
mit anderen Zollämtern ihres Staates,
über die Rechte und Pflichtender Beamten der auf das Gebiet

des Nachbarstaates ver-legten Zollämter,denen Wohnungen in einem

Staatsgebäudedes letztereneingeräumtworden,
über die Zollabfertigungen an Sonn- und Feiertagen, endlich
über die gegenseitigeZollbefreiung für fertige Beamten-Uniform-

und Armaturstücke,

werden hierdurch aufrecht erhalten.

Ferner wird unter den bisherigen Bedingungen die am 6. Mai
1857. Oesterreichischer Seits erlassene Grenzpassanten-Dienstinstruktion
für die auf das Gebiet des Zollvereins ver-legtenOesterreichischenZoll.
ämter in. Kraft bleiben.

9. Zu Artikel 10. des Vertrages und zum ZollkarteL

1. Zu s. 5. des Zollkartels

Es wird zwar als unbedenklichanerkannt, daß die Grenzaufseher(Finanz-
Wachmannschaften) zur Verhütung und Entdeckungdes Schleichhandels sich
gegenseitig unterstützenund ihre darauf bezüglichenWahrnehmungeneinander
unmittelbar mittheilen. Man war jedochdarüber einverstanden, daß die zur

Verständigungüber zweckmäßigesZusammenwirkenvon Zeit zu Zeit und bei

besonderen VeranlassungenvorzunehmendenBerathungenzunächstnur unter den

beiderseitigeuoberen Zoll- und Steuerbeamten stattzufindenhaben.

2. Zu Z. 6. des Zollkartels.

,

Es wird anerkannt, daß die beiderseitigenZoll- und Steuerbeamten, wenn

dieselben bei Verfolgung eines Schleichhändlers,oder der Gegenstände-oder
Spuren einer Uebertretung der Zollgesetzeihres Staates in das Gebiet des
anderm Staates sichbegeben,sichlediglichdarauf zu beschränkenhaben, bei den

dor-
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dortigenOrtsvorständenoder Behördendie zur Ermittelung des Thatbestandes
und des Thäters und die zur Sicherungdes Beweises erforderlichenMaaßregcln,
das Sammeln aller Beweismittel bezüglichder vollbrachtenoder versuchtenZoll-
umgehung, sowie den Umständennach die einstweiligeBefchlagnnhmeder Waaren
und die Festhaltuugder Thäter zu beantragen, daß die genannten Beamten da-
gegen auf fremdemGebiete weder die Person des Thäters, noch die Gegenstände
der Uebertretunganhalten , noch auch von ihren Waffen Gebrauch machendürfen.
Sollten aber die Beamten bei der Verfolgung durch thätlicheAngriffeauf ihre
Person in die Nothwendigkeitversetztwerden, zu ihrer Selbstvertheidigungauf
fremdem Territorium von ihren Waffen Gebrauch zu machen, so haben in jedem
einzelnenFalle die Behörden des Landes, in welchemdieser Fall vorgekommen,
UAchden daselbst geltenden Gesetzendarüber zu entscheiden, ob«dieserGebrauch
Überhauptoder in dem stattgehabtenUmfangezur Abwehr der thätlichenAngriffe
erforderlichgewesenist.

3. Zu Z§. 6. und 1.1. des Zollkartels
Die beiderseitigenZoll- und Steuerbeamten können, wenn sie sich zu den

in den SI. 6. und 11. des Zollkartels bezeichnetenZweckenin das Gebiet des
anderen Theils begeben, dabei ebenso bewaffnet sein, wie es für die Ausübung
des Dienstes im eigenen Lande vorgeschriebenist.

4. Zu s. 8. des Zollkartels

Nach den bestehendenBestimmungendürfen im gegenüberliegendenGrenz-
bezirkebeider Zollgebiete fremde unverzollteWaaren nur an Orten, wo sichZoll-
ämter besinden,und dort nur in zollamtlichenNiederlagen oder doch unter einer-

gegednmißbräuchlicheVerwendung hinreichend sichernden Kontrole niedergelegt
wer en.

Man war darüber einverstanden,daß es, so lange diese Bestimmungenin
Kraft sind, zur Ausführung der im s. 8. enthaltenen Berabredungen genüge,
wenn die beiderseitigenZollbehördenangewiesenwerden , Niederlagen der gedachten
Akt- sowie Vorräthe von fremden verzollten und von inländischenWaareninner-
halb des Grenzbezirksmit gehörigerBerücksichtigungauch»derZollinteressendes
anderen Theils in der gesetzlichzulässigenWeise zu kontroliren.

5. Zu Z. 11. des Zollkartels
Die Verständigungüber die im Z. 11. erwähntenPunkte bleibt der Ber-

, händeUgzwischenOesterreich und den angrenzendenStaaten des Zollvereins
vorbehalten.

6. Zu s. 21. des Zollkartels
Neben der Strafe sind auch die vom Uebertreter umgangenen Gefälle ein-

zuziehen
7. Zu
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7. Zu s. 22. des Zollkartels

Die Bestimmung im Alinea 3. des Z. 20. wegen Tragung der Kosten
findet auch in dem hier vorgesehenenFalle einer Einstellungder Untersuchung
Anwendung. .

»

10. Zu Artikel 12. des Vertrages

1. Man war darüber einverstanden,daß der Artikel 12. sichnicht auf
Kriegsschiffebezieht.

2. Die verabredete Gleichstellung.der Seeschifseund deren Ladungen in
den beiderseitigenSeehäfen erstrecktsichmchtt

a) auf Prämien , welche für neuerbaute Seeschiffeertheilt werden oder

ertheilt werden möchten, sofern dieselben nicht in der Befreiung von
«

Hafen- oder Zollgebührenoder in der Ermäßigungsolcher Gebühren
bestehen;

b) auf die Privilegien für sogenannte Yachtklubs,welche dritten Staaten

angehören; .

o) auf die Privilegien, welche in Oesterreichvertragsmäßigden türkischen
Unterthanen vor den eigenen zustehen.

U. Zu Artikel 17. des Vertrages.

1. Die im Artikel 17. enthaltenen Bestimmungen erstreckensichauch auf
den Fall, wo eine Umladung durch Verschiedenheitder Bahngeleisenöthig
wird. Obgleich dieselben auf sonstige Umladungen von Eisenbahn-Transporten
nicht ausgedehnt werden konnten, so wird doch anerkannt, daß, wo durch sehr
großeEntfernung der Auf- und Abladungsorte eine Umladungnöthigwird, die

Ausdehnung jener Begünstigungenauf Fälle, wo eines gehörig beaufsichtigte
Umladung stattsindet, nicht auszuschließensei.

2. Postsendungen, welche auf Eisenbahnendurch das Gebiet eines der

vertragenden Theile aus- oder nach dem Gebietedes anderen durchgeführtwerden,
sollen, wenn ihre Beförderung in gehörigverschließbarenBehältnissenerfolgt,
und die Zahl, der Inhalt und.das Rohgewichtder Poststückeaus den der Zoll-
behördezugänglichenPostpapiercn ersichtlichsind, von der Deklaration und

Revision sowohl im Innern als an der Grenze, sowie von dem zollamtlichen
Verschlußder einzelnenPoststückeauch in dem Falle frei bleiben, wenn sie zum

Zweckedes Uebergangesvon einer Eisenbahnauf eine andere umgeladenwerden.

Die Angabe des Inhalts der Poststückedarf hinsichtlichder mit der Ueber-

lsandspostbefördertenGegenständeunterbleiben
B3. ian
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3. Man ist darüber einverstanden,daß durch die im dritten Alinea des
Artikels 17. und die vorstehendunter 2. vereinbarte Befreiung der auf Eisen-
bahnen transitirenden Güter und Postseudungenvon der zollamtlichenRevision,
die Ausführungeiner solchen Revision nicht ausgeschlossensein soll, wenn

Ausleigenoder begründeteVermuthungen einer beabsichtigtenZollübertretung
vor regen.

12. Zu Artikel 17. des Vertrages

Man war darüber einverstanden,daß, wo auf einzelnen den Zollverein
mit Oesterreich verbindenden Eisenbahnen weitere als die im Artikel 17. und

vorstehendunter Nr. 11. Ziffer 1. und 2. verabredeten Erleichterungenim Sinne
der Bestimmungendieses Vertrages zulässigerscheinen, die Verständigungüber
die dazu erforderlichen EinrichtungenzwischenOesterreich und dem betheiligten
Zollvereinsstaateerfolgen könne,soweit jene Erleichterungenmit den im Zoll-
vereine bestehendenVerabredungenvereinbar sind.

13. Zu Artikel 18. des Vertrages

1. Die Verabredung im ersten Alinea des Artikels 1»8.über die Gleich-
stellungder beiderseitigenAngehörigenin Bezug auf den Antritt und den Betrieb
von Handel und Gewerbe soll in denjenigen Deutschen Staaten, deren Gesetz-
gebungenin diesen BeziehungenzwischenJnländern und Ausländern unterscheidet,
erst vom 1. Januar 1869. ab in Wirksamkeittreten.

2. Was den Meß- und Marktverkehranlangt, so sind, nach demersten
Alinea des Artikels, die Angehörigendes anderen vertragendenTheils sowohl
hinsichtlichdes Rechts zum Beziehen der Messenund Märkte, als auch hinsicht-
lich der von dem Meß- und Marktverkehr zu entrichtendenAbgabenden eigenen
Angehörigenvöllig gleichgestellt. Ueber die Form der Legitimation,welchevon

dem Angehörigendes anderen Theils, die dieser Begünstigungtheilhaftigwerden

wollen, beizubringenist, hat man sich nach Inhalt der Anlage A. verständigt.
ZUV»Ausstellungdieser Legitimation sollen die nachstehendunter 3. genannten
Behördenbefugt sein. .

3— Diejenigen Gewerbetreibenden,welche in dem Gebiete des anderen
VerkragendenTheils Waarenankäufemachen oder Waarenbestellungensuchen
Wollen- sollen hierzu abgabenfrei auf Grund von Gewerbe-Legitimativnskakteu
zugelassen«werden, welchevon den Behördendes Heimathlandesausgefertigt sind.

f l
Die AusfertigungdieserKarten soll nach dem unter B. anliegendenMuster

er o gen. .

Sie geschiehtdurch diejenigenBehörden, denen die Ertheilung von Paß-
karten nach den gegenwärtigBestehendenUebereinkünftenübertragenist. Jedem
vertragendenStaate bleibt vorbehalten, nach Besinden eine mäßigeGebührfür
die Ausfertigungzu erheben.

lBundesiGesetzbL1868. 45 Zur
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Zur Vermeidungvon Verwechselungeiiund Verfälschungensollen die für
alle Zollvereinsstaatenund Oesterreich gleichmäßigherzustellendenKarten nach
Format und Farbe von den Paßkarten sich unterscheiden, in jedem Jahre eine

verschiedeneFarbe tragen, in einein Format hergestellt werden, welches die be-

queme Mitführungin der Taschemöglichmacht, und in der Ueberschriftin glei-
cher Weise, wie die Paßkartenmit einem Stempel versehenwerden, welcherdas

Wappen und den Namen des Staates, in welchem die Ausfertigung erfolgte,
ersichtlichmacht.

Jedem Gewerbetreibenden,welchemeine GewerbeiLegitimationskarteertheilt
wird, soll von der betreffendenBehördeeine ZusammenstellungderjenigenVor-

schriften ausgehändigtwerden, welche von den betheiligten Gewerbetreibenden

außer den in Bezug auf den Antan und Verkauf einzelnerWaarenartikel etwa

bestehendenBeschränkungen,in dem Gebiete des anderen vertragenden Theils zu
beachtensind.

Die betreffendenGewerbetreibendeii oder die in ihrem Dienste stehenden
ReisendendürfenkeineWaaren zum Verkauf mit sich führen,jedoch ist denjenigen
von ihnen, welcheWaareuankäufemachen,gestattet, die aufgekauftenWaaren nach
dem Bestimmungsortemitzunehmen. Sie dürfennur im Umherreisen Bestellun-
gen suchenoder Aukäufemachen; der ständigeBetrieb dieserGeschäftean einem

Orte außerhalbihres Wohnorts unterliegt lediglichden in dem ersterengeltenden
Gesetzen.

14. Zu Artikel 20. und 21. des Vertrages.

Unter Konsuln sind alle mit KonsulargeschäftenBeauftragte verstanden.

Jeder der vertragendenTheile, dessenAngehörigender Konsuldes anderen
Theiles nachMaaßgabedes Artikels 21. Schutz und Beistand gewahrt hat, ist ver-

pflichtet, die dadurch erwachsenenAuslagen und Kosten nach denselbenGrund-

sätzenzu erstatten, wie dies von dem Staate, welcherden Konsul bestellthat,
rücksichtlichseiner eigenen Angehörigengeschehenwurde.

15. Zu Artikel 23. des Vertrages.

Ungeachtetder Bestimmung im Artikel23. des Vertragessollen die aus

Zollausschlüssendes einen vertragendenTheiles in das Zollgebietdes anderen

eingehendenWaaren in dem letzteren keinen»höherenZöllen unterliegen,als wenn

sie aus dem Zollgebietedes ersteren eingefuhrtwürden.

16. Zu Artikel 25. des Vertrages.

Die Bevollmächtigtensind übereingekommen,daß das gegenwärtigePro-
tokoll zugleich-mitdem Vertrage den Hohen vertragendenTheilen vorgelegtTer-en
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den soll, und daß im«Falle der Ratifikationdes letzterenauch die in ersterementhal-
tenen Erklärungenund Verabredungenohne weitere förmlicheRatifikation der-

selben als genehmigt angesehenwerden sollen.
Es wurde hierauf der Vertrag in zweiExemplarenunterzeichnetund unter-

siegelt und das gegenwärtigeProtokoll gleichfalls in doppelter Ausfertigung
vollzogen. ·

»

Geschehenwie oben.

v. Bismarck. Wimpffen.
Delbrück. Pretis.

v. Philipsborn
Weber.

Eggensberger.
v. Thümmel

454 For-
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Forwnlar A.
M

DemN. N., welchermit seinen Fabrikaten(Produkten)die Messenund Jahrmärkte
in (Oesterreich, Zollverein, Preussen u. s. w.) zu besuchenbeabsichtigt,wird

Behufs seiner Legitimationbei den zuständigenBehördenhierdurch bezeugt, daß er

zu N. wohnhaft sei und die seinem Gewerbe entsprechendengesetzlichenSteuern
und«Abgabenzu entrichtenhabe. ,

GegenwärtigesZeugnißist gültig für den Zeitraum von .s . . . . . . Monaten.

(01st, Datum, Unterschrift und stempel der ausstellenden Behörde-J

Personal-Beschreibungund Unterschriftdes Gewerbetreibenden.

---- .«».--..,,....»....—-.. . ..-.-... .».»..»...-..-. « . .-.----«
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Formular II.

Gewerbe-Legitimationskarte,
Stempel

mit
dem Wappen
und Namen
des Landes.

gültig für das Jahr 1800 acht und sechszig.

JF . . . . . . . . ..

DemN., welcher in N. N. wohnhaft ist, und für Rechnung
1. seiner eigenen Drogueriewaaren-Handlung daselbst,

2. der Drogueriewaaren-Hand1ung N. N. daselbst, bei welcher er als

Handlungseommis im Dienste steht,

Z. Nachstehender Handlungs- (Fab1-ik-) Häuser als-

im Zollverein und in Gesteneieh Waarenbestellungenaufzusuchenund Waaren-

einkäufezu machen beabsichtigt,wird hierdurchBehufs seiner Gewerbelegitimation

bescheinigt,daß für den Gewerbebetrieb de?vorgedachtenGeschäftskgsxjim hiesigen

Lande die gesetzlichbestehendenSteuern zu entrichtensind.
«

Derselbe darf von den Waaren , auf welcheer Bestellungensuchenwill, nur

Proben,aufgekaufteWaaren aber nur Behufs deren Beförderungnach dem Be-

strmmungsortemit sich führen.

Auch ist ihm verboten, für RechnungAnderer als des-»genanntenGeschäfts-
h

ZEITWaarenbestellungenaufzusuchenoder Waarenankäufezu machen.

» .

Bei dem Aufsuchenvon Bestevllungenoder bei Waarenankäufenhat. er die
M Iedem Staate gültigenVorschriftenzu beachten.

(01’t- Datum, Unterschrift und stempel der ausstellenden Behörde.)

Personal-Beschreibungund Unterschriftdes Reisenden

c

(Nk. 107.)
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(Nk. 107.) Gesetz,betreffend den VereirissZolltarif vom 1. Juli 1865. Vom 25. Mai 1868.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von PreußenIc.

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmungdes

Bundesrathes des DeutschenZollvereins und des Deutschen ZollparlamentsL
was folgt:

s. 1.

Die durchden Handels- und Zollvertragzwischendem NorddeutschenBunde
und den zu letzteremnicht gehörendenMitgliederndes DeutschenZoll- und Handels-
vereins einerseits und Oesterreich andererseitsvom 9. März d. J. für die Ein-

fuhr aus dem freien Verkehr Oesterreichsm das Gebiet des Zollvereins verein-
barten Zollbefreiungenund Zollermäßigungentreten gleichzeitigmit dem Vollzuge
dieses Vertrages für die Einfuhr aus allen Ländern in Wirksamkeit,jedochmit
der Maaßgabe,daß die Zollermäßigungfür »Wein und Most, auch Eider, in

Fässernund Flaschen«—- Anlage B. des Vertrages Nr. 22. Lit. n. — nur auf
die ErzeugnissederjeniEgenLänder Anwendung findet, welche die Erzeugnissedes

Zollvereins bei der mfuhr gleichden Erzeugnissender meistbegünstigtenNation

behandeln.

s. 2.

Die ur Ausführungder vorstehendenBestimmung erforderlichenAnord-

nungen wer en vom Bundesrathe des Zollvereins festgestellt.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Vundes - JnsiegeL

Gegeben Berlin , den 25. Mai 1868.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

(Nr. 108.)
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(Nr. 108.) Seine Mäjestätder König von Preußen haben im Namen

des NorddeutschenBundes

den PreußischenKonsul Viktor Zahn zu Calamata,
- - - -Theodor Carl Ludwig Hamburger zu

Patras,
- . - Leonidas Varoucha zu Piraeus,
- - - Carl Julius Alexander Kloebe zu Spra,
- - - Martin Fels zu Corfu,
· Hamburg-Bremisch-und LiibeckischenKonsul Friedrich Fels zu Zante

zu Konsuln des NorddeutschenBundes, und

den Preußischen,sowie Bremischen und LübeckischenVizekonsul Ernst
August Toole zu Cephalonia

zum Vizekonsuldes NorddeutschenBundes zu ernennen geruht.

(Nk.109.) Dem bisherigen Kaiserlich FranzösischenVizekonsulAlfred
Isidor de Valois zu Kiel ist Namens des NorddeutschenBundes das Exequatur
als KaiserlichFranzösischerKonsul daselbstertheilt worden.

Redigikt im Büreau des Vundeskanzlers.

Berlin, gedruckt in der KöniglichenGeheimen OberssZofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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